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Erste Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen für den Bachelorstudien-
gang „Arabisch-Islamische Kultur“ vom 14.01.2008 zur Rahmenordnung für die 

Bachelorprüfungen an der Westfälische Wilhelms-Universität 
innerhalb des Zwei-Fach-Modells 

vom 24.08.2011 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV. 
NRW 2006, S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 
Artikel 1 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für den Bachelorstudiengang „Arabisch-Islamische Kultur“ vom 
14.01.2008 (AB Uni 7/2008, S. 397 ff.) zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb des 
Zwei-Fach-Modells werden wie folgt geändert: 
 
Im „Anhang: Modulbeschreibung ‚Arabisch-Islamische Kultur‘ “ wird folgender Absatz 13 eingefügt: 
 
„(13) Zusatzmodul 
1Gemäß § 7 a Abs. 1 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-
Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells wird den Studierenden des Faches „Arabisch-Islamische Kul-
tur“, die nach einem erfolgreichen Bachelorabschluss den Masterstudiengang „Islamwissenschaft und Ara-
bistik“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität anstreben, die Möglichkeit eingeräumt, bereits während 
des Bachelorstudiums das Modul Sprache (Modul 5) aus diesem Masterstudiengang als Zusatzmodul zu 
studieren und mit allen zugeordneten Studien- und Prüfungsleistungen absolvieren zu können.  
2Die Zulassung zum Zusatzmodul erfolgt auf Antrag. 3Sie ist frühestens dann möglich, wenn der/die Studie-
rende das Aufbaumodul 1 Hocharabisch abgeschlossen hat, lediglich noch die Leistungen für zwei Aufbau-
module erbringen und die Bachelorarbeit fertig stellen muss.“ 
 
 

Artikel 2 
1Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die im Bachelorstudien-
gang „Arabisch-Islamische Kultur“ innerhalb des Zwei-Fach-Modells immatrikuliert sind. 
 
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Philologie (Fachbereich 09) 
vom 28.07.2011. 
 
Münster, den 24.08.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Satzungen 
vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24.08.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 

1371



 

 
 
 
    Erste Ordnung zur Änderung der 

  > Fachspezifischen Bestimmungen 
(inkl. Modulbeschreibungen) 

    für das Fach Chemie im Rahmen des  
    Master of Education MEd (BK/2F) vom 14.09.2009 
 
    vom 29. Juli 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1372



 
Erste Ordnung zur Änderung der  

Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Chemie 
im Rahmen des Master of Education MEd (BK/2F) vom 14.09.2009 

vom 29. Juli 2011 
 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 

 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Chemie im Rahmen des Master of Education MEd (BK/2F) vom 
14.09.2009 (AB Uni 40/2009, S. 2898) haben folgende aktuelle Fassung: 
 
 
Die vorliegenden fachspezifischen Bestimmungen regeln das Studium im oben genannten Studiengang 
für Studierende mit Studienbeginn ab dem WS 2009/2010 und später. 

 
 
1. Studienziele des Studiengangs mit dem Abschluss Master of Education BK/2F  im Fach Chemie 

Der Studiengang im Fach Chemie baut auf Kenntnisse auf, die zuvor im Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang 
mit Fach Chemie oder im Bachelor-Studiengang Chemie erworben wurden. Die darin erworbenen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse bilden den Ausgangspunkt, um sich auf Konzepte und 
Methoden zur kritischen Analyse chemischer Zusammenhänge sowie auf Strategien der Vermittlung 
chemischer Inhalte und Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Berufskollegs zu konzentrieren. 

Die Studierenden sollen die wesentlichen Kernkompetenzen erlangen, die zur Erarbeitung wichtiger 
Inhalte und aktueller Schlüsselthemen der Chemie, zu ihrer schülerorientierten Vermittlung, 
anschaulichen Darstellung und experimentellen Demonstration notwendig sind. Ebenso wichtig wird es 
sein, dass die Absolventen lernen, Fortschritte der Chemie in Forschung und Anwendung wie auch deren 
gesellschaftliche Bedeutung anschaulich und motivierend darzustellen und zu vermitteln und dabei auch 
interdisziplinäre Beziehungen zu anderen Fächern zu berücksichtigen. 

Einen wichtigen Stellenwert haben didaktische Modelle und Strategien, da die Studierenden vorrangig 
Theorie und Praxis in der Vermittlung chemischer Themen analysieren sowie Modelle und Konzepte zum 
Unterrichten kennen lernen und kritisch vergleichen sollen. Die fachdidaktische Durchdringung und deren 
Kombination mit guter Beherrschung chemischer Zusammenhänge soll bei den Absolventen die 
notwendigen Grundlagen für ein Eingehen auf die adressatenspezifischen Voraussetzungen und für ein 
flexibles Handeln in der späteren Unterrichtssituation schaffen.
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2. Pflicht und Wahlpflichtmodule 

Der fachspezifische Teil des Studiengangs MEd BK/2F im Fach Chemie umfasst das Pflichtmodul „Didaktik 
der Chemie“ (10 LP) und das Wahlpflichtmodul „Aktuelle Themen der Chemie“ (10 LP). 

Im Wahlpflichtmodul „Aktuelle Themen der Chemie“, das identisch mit dem gleichnamigen 
Wahlpflichtmodul des Fachs Chemie im Studiengang MEd GymGes ist, wählen die Studierenden eine 
Einheit aus Wahlvorlesung und Wahlpraktikum aus einem Bereich der Chemie auf Basis der im 
Fachbereich angebotenen Wahlveranstaltungen. Hierzu gehören beispielsweise die Lehrbereiche 
Synthesechemie, Materialchemie, Theoretische Chemie, Polymere, Spektroskopie, Biochemie, Analytische 
Chemie,. Eine Liste dazu angebotener Vorlesungen wird in jedem Semester vom Dekan aktualisiert und 
bekannt gemacht. Das Seminar im Wahlpflichtmodul „Aktuelle Themen der Chemie“ wird von allen 
Studierenden dieses Moduls gemeinsam besucht. 
Die Reihenfolge des Besuchs der Veranstaltungen in den beiden Modulen ist grundsätzlich nicht 
vorgegeben. Einen sinnvollen Vorschlag enthält der nachfolgende Studienverlaufsplan. 

3. Prüfungsrelevante Leistungen und Modulabschlussprüfung 

In den Modulbeschreibungen der Module des Fachs Chemie sind modulbegleitende prüfungsrelevante 
Leistungen bzw. die Modulabschlussprüfung spezifiziert. 

Im Modul „Didaktik der Chemie“ ist eine Modulabschlussprüfung zu absolvieren. Sie wird als vierstündige 
Klausur durchgeführt und ist damit konform mit der in der LPO 2003 geforderten fachdidaktischen 
Teilprüfung des Unterrichtsfaches Chemie im Ersten Staatsexamen für das Lehramt (BK). 

Wenn zuvor der Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang (B2F) im Fach Chemie an der WWU erfolgreich 
abgeschlossen wurde, sind zwei weitere LPO-konforme, fachwissenschaftliche Teilprüfungen bereits 
absolviert worden. 

4. Sprache in den Modulen 

Die Sprache in den Modulen ist in der Regel Deutsch. Die Masterarbeit im Fach Chemie darf auf Wunsch 
und in Absprache mit der Themenstellerin / dem Themensteller auch in Englisch geschrieben werden. 

5. Allgemeine Studien 

Für das Fach Chemie werden keine besonderen Empfehlungen zur Wahl von Modulen der Allgemeinen 
Studien gemacht. 
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Modultitel deutsch:  Didaktik der Chemie 

Modultitel englisch: Chemistry Didactics 

Studiengang: MEd BK/2F 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  1 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[X] 4 Sem. 

Fachsem.: 
1. – 4. 

LP: 
10 

Workload (h): 
450 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium 

(h) 
1. V Vorlesung [X] P   [  ] WP 2 30 h;  2 SWS 30 h 

2. S Seminar III: Didaktik AC [X] P   [  ] WP 3 30 h;  2 SWS 60 h 

3. S Seminar IV: Didaktik OC [X] P   [  ] WP 3 30 h; 2 SWS 60 h 

4.  Modulabschlussprüfung [X] P   [  ] WP 2 --- --- 
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Überblicksvorlesung „Grundfragen der Chemiedidaktik“ (Nr. 1) vermittelt das Basiswissen zu 
chemiedidaktischen Themen wie Schülervorstellungen, Experimente, Modelle und Modellvorstellungen, 
Fachsprache und Symbole, Unterrichtsziele, Motivation, Medien und Chemie im Alltag. Aufbauend auf der 
in der Überblicksvorlesung erworbenen chemiedidaktischen Basis werden den Studierenden in zwei 
Vertiefungsseminaren Kompetenzen zur Gestaltung von Chemieunterricht unter Berücksichtigung aktueller 
Lehr-Lern-Theorien vermittelt.  
Im Seminar III „Didaktik der Anorganischen Chemie“ (Nr. 2) werden schulrelevante Konzepte und Kontexte 
erarbeitet, chemiedidaktische Probleme der traditionellen Schulchemie im Bereich der Allgemeinen und 
Anorganischen Chemie reflektiert und diesbezügliche Lösungswege verglichen. 
Im Seminar IV „Didaktik der Organischen Chemie“ (Nr. 3) werden schulpraktisch relevante Konzepte, 
Kontexte und Experimente zu grundlegenden Stoffen und Stoffklassen der OC und LC erarbeitet. Lernziel ist 
die Realisierung von Lernprozessen zum Entdeckenden Lernen und Vernetzten Denken. 
Die Modulabschlussprüfung überprüft fachwissenschaftliche und chemiedidaktische Aspekte von 
Vorlesung und Seminaren. 

  

5 
 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden wenden zentrale Begriffe und Konzepte der Chemiedidaktik zutreffend an und können 
sie zur eigenen Unterrichtsplanung umsetzen, insbesondere bei der Auswahl der Unterrichtsziele, 
Methoden und Medien. Sie führen im Praktikum weitere Experimente zur Schulchemie durch, setzen 
wichtige Chemikalien und Laborgeräte sachlich angemessen ein und beachten dabei 
Sicherheitsbestimmungen und Gefahrstoffverordnung. Sie setzen zur Unterrichtsplanung  Modelle und 
Modellvorstellungen angemessen ein und reflektieren die chemische Fach- und Symbolsprache für den 
Einsatz im Chemieunterricht. 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Wahl der Themen für die Seminarvorträge 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [X] Modulteilprüfungen (MTP)   
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8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Modulabschlussklausur 240 Min. 100% 
  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

zu Nr. 2 und 3: jeweils Seminarvortrag mit Diskussion jeweils 30 Min. 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

50 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r:    Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

--- 
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Modultitel deutsch:  Aktuelle Themen der Chemie 

Modultitel englisch: Current Topics in Chemistry 

Studiengang: MEd BK/2F 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  2 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium 

(h) 
1. V Vorlesung [X] P   [  ] WP 2 30 h;  2 SWS 30 h 

2. P Praktikum [X] P   [  ] WP 4 60 h;  4 SWS 60 h 

3. S Seminar [X] P   [  ] WP 4 30 h; 2 SWS 90 h 
 

4 
 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul dient zum einen dem Erwerb von Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten der Teilnehmer in 
einem aktuellen Gebiet der Chemie sowie zum anderen der didaktischen Aufbereitung eines aus diesem 
Gebiet entstammenden aktuellen Forschungsthemas inklusive der Präsentation vor einem nicht 
spezialisierten Publikum.  
Basis des aktuellen Gebietes ist eine Vorlesung  (Nr.1), die aus dem Angebot der in speziellere Gebiete 
einführenden Vorlesungen des BSc- bzw. MSc-Chemiestudiengangs der WWU gewählt wird. Beispiele sind 
die Themenbereiche Synthesechemie, Materialchemie, Theoretische Chemie, Polymere, Spektroskopie, 
Biochemie, Analytische Chemie, Lebensmittelchemie. 
Das Praktikum (Nr. 2) wird themenverwandt zur Vorlesung in den Labors einer oder mehrerer 
Arbeitsgruppe(n) des Fachbereichs absolviert. Es kann sich bei der Themenstellung um eine reine 
Forschungsaufgabe oder um eine Laboraufgabe mit didaktischem Bezug handeln. Es dient der punktuellen 
Vertiefung des in der Vorlesung erarbeiteten Gebietes, wobei die Vorlesung die theoretische Grundlage 
bildet. Die Resultate des Praktikums werden von den Studierenden sowohl in einem schriftlichen 
Kurzbericht aufbereitet als auch in einem Vortrag im Seminar vorgestellt. 
Im Seminar (Nr. 3) präsentieren die Studierenden unter Einbeziehung der von Ihnen gewählten 
Vorlesungsthematik die Resultate ihres jeweiligen Praktikums. Hierbei sollen sowohl nötige Grundlagen 
aus der Vorlesung als auch die Ergebnisse des Praktikums didaktisch angemessen für sachkundige Dritte 
(hier: Kommilitonen, Dozenten der Nachbardisziplinen) aufbereitet werden. Die Teilnehmer üben hierbei 
ein, eine angemessene einleitende Darstellung in ihr jeweiliges aktuelles Gebiet und dessen Relevanz zu 
erstellen, sowie ihre speziellen Ergebnisse des Praktikums verständlich aufzubereiten. Da sich das Seminar 
über die verschiedenen an der WWU vertretenen Teilgebieten der Chemie erstreckt, erhalten die Teilnehmer 
weiterhin einen Überblick über andere, nicht von ihnen selbst bearbeitete aktuelle Forschungsgebiete. Im 
Seminar sollen die Teilnehmer zum aktiven Hinterfragen und Diskutieren der jeweils vorgestellten Thematik 
und ihrer didaktischen Präsentation angeregt werden.  

  

5 
 

Erworbene Kompetenzen: 
Dieses Modul wird im Hinblick auf die spätere Arbeit als Lehrer die Fähigkeit zur gezielten Einarbeitung in 
aktuelle Themen der Chemie stärken.  Die Studierenden erlernen die Reduktion komplexer aktueller 
Forschungsinhalte und die für die Vermittlung erforderliche Extraktion der wesentlichen Zusammenhänge.  
Sie erlernen, sich auf eine Zuhörerschaft mit geringerem Vorwissen einzustellen und ihr Thema interessant 
zu gestalten und darzustellen. Dabei machen sie eigene Erfahrungen bei der Auswahl, Aufbereitung, 
Veranschaulichung und Präsentation des gewählten Themas in einem mediengestützten Vortrag. Weiterhin 
werden sie in die Lage versetzt, aus verschiedenen aktuellen Themengebieten der Chemie die wesentlichen 
Ansätze und Modellvorstellungen zu erkennen, und auch die didaktische Qualität der unterschiedlichen 
Präsentationen zu reflektieren. 
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6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Vorlesung wird in Abstimmung mit dem Modulbeauftragten aus dem Angebot der laufenden 
Vorlesungen der Lehreinheiten Chemie und Lebensmittelchemie gewählt. Das Praktikum wird 
themenverwandt zur Vorlesung absolviert. In Absprache zwischen dem Studierenden, einem 
Praktikumsbetreuer sowie dem Dozenten des Seminars werden Zielsetzung und Zeitraum des Praktikums 
abgesteckt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

zu Nr. 2: schriftliche Ausarbeitung (z. B. Protokoll) max. 10 Seiten 50% 

zu Nr. 3: Seminarvortrag ca. 30  Min. 50% 
  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

zu Nr. 2: praktische Durchführung der Versuche im Experimentalteil wie vom 
Praktikumsbetreuer festgelegt 

--- 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

50 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r:    Zuständiger Fachbereich: 
Wird jedes Jahr zum Ende des Sommersemesters 
vom Fachbereich bekannt gegeben 

Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 

Sonstiges:  
Aufgrund des institutsübergreifenden Charakters erfolgt die Koordination des gesamten Moduls durch 
einen hierzu vom Studiendekan ernannten Modulbeauftragten. Die Institute der Lehreinheiten Chemie und 
Lebensmittelchemie benennen in Absprache mit dem Modulbeauftragten geeignete Vorlesungen, dazu 
passende Praktikumsaufgaben und Dozenten als Praktikumsbetreuer.  Der jeweilige Betreuer des 
Praktikums ist auch für die Formulierung des Vortragsthemas und die Betreuung der Vortragsvorbereitung 
zuständig. Dieser Betreuer wird zusammen mit dem für das Seminar zuständigen Dozenten die 
Präsentation und das erarbeitete schriftliche Material (Praktikumsbericht) benoten. Statt schriftlichem 
Anschauungsmaterial können auch verschiedene Formen mediengestützter Präsentationen (beispielsweise 
Gestaltung einer Webpage, animierte filmische Bearbeitung, ...) zum gewählten Thema angefertigt werden. 
Die Studierenden sind in der Wahl der Präsentationsform grundsätzlich frei. 
Vorlesung (Nr. 1) und Praktikum (Nr. 2) finden semesterbegleitend, das Seminar (Nr. 3) gegen Ende des 
Semesters statt. 
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Modultitel deutsch:  Masterarbeit 

Modultitel englisch: Master Thesis 

Studiengang: MEd GymGes 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  3 Status: [  ]  Pflichtmodul  [X]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4. 

LP: 
20 

Workload (h): 
600 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1.  Masterarbeit [X] P   [  ] WP 20 --- 600 h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Masterarbeit, soweit ihr Thema im Fach Chemie gewählt wird, behandelt fachdidaktische und/oder 
fachwissenschaftliche Aspekte der Chemie. Sie kann nach Absprache mit dem Themensteller 
beispielsweise experimentelle Untersuchungen, die Erarbeitung von schulpraktischen Versuchen, die 
Analyse und Entwicklung von Medien- und Unterrichtskonzepten sowie empirische Untersuchungen im 
Chemieunterricht umfassen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Ziel der Masterarbeit im Fach Chemie ist, auf der Basis der fachwissenschaftlichen Kompetenzen aus 
dem Bachelor-Studiengang und den Modulen des Masterstudiengangs ein abgegrenztes aktuelles 
Thema der Chemie zu erarbeiten, mit geeigneten Beispielen zu diskutieren und dabei Wege zu einer 
anschaulichen Vermittlung der fachwissenschaftlichen Inhalte und ggf. Ansätze und Fragen der 
didaktischen Aufbereitung aufzuzeigen. Hierzu kann u.a. auch die Entwicklung und Erprobung von 
Unterrichtskonzepten und die Analyse von Lernprozessen gehören. 
Die Studierenden sollen ihre Befähigung zur selbständigen Durchführung 
fachwissenschaftlicher/fachdidaktischer Arbeiten nachweisen. Dazu gehört selbstverständlich auch die 
Dokumentation in geeigneter und fundierter schriftlicher Darstellung. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
--- 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Ausarbeitung zum gestellten Thema (Masterarbeit) 
ca. 

50 Seiten  
100% 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Vortrag zum Thema im Mitarbeiterseminar ca. 20 Min. 
  

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden 
wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

20/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Themensteller Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
Die aufgeführte Modulbeschreibung bezieht sich auf den Fall, dass die Masterarbeit im Fach Chemie 
angefertigt wird.  
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Artikel II  

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, mit Studienbeginn ab dem WS 
2009/2010 und später. 
 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und Pharmazie der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 29. Juni 2011. 

 

 

Münster, den 29. Juli 2011    Die Rektorin 

       In Vertretung 

 

 

       Dr. Marianne Ravenstein 

       Prorektorin für Lehre,  

Studienreform und  

studentische Angelegenheiten 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkündung 

von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 

8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 

 

 

Münster, den 29. Juli 2011    Die Rektorin 

       In Vertretung 

 

 

       Dr. Marianne Ravenstein 

       Prorektorin für Lehre,  

Studienreform und  

studentische Angelegenheiten 
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 Erste Ordnung zur Änderung der 

  > Fachspezifischen Bestimmungen 
(inkl. Modulbeschreibungen) 

    für das Fach Chemie im Rahmen des Studiengangs 
    Master of Education (MEd) mit Ausrichtung auf das 
    Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen  

    an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 11.01.2008 

    vom 29. Juli 2011 
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Erste Ordnung zur Änderung der  

Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Chemie 
im Rahmen des Studiengangs Master of Education (MEd) mit Ausrichtung auf das 

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen  
an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 11.01.2008 

vom 29. Juli 2011 
 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV NRW S. 474) hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 
 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Chemie im Rahmen des Studiengangs Master of Education (MEd) 
mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 
11.01.2008 (AB Uni 03/08) haben folgende aktuelle Fassung: 
 
 
Die vorliegenden fachspezifischen Bestimmungen regeln das Studium im oben genannten Studiengang 
für Studierende mit Studienbeginn ab dem WS 2008/2009 und später. 

 
 
1. Studienziele des Studiengangs mit dem Abschluss Master of Education im Fach Chemie 

Der Studiengang im Fach Chemie mit dem Abschluss „Master of Education“ baut auf Kenntnisse auf, die 
zuvor im Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang mit Fach Chemie erworben wurden. Die darin erworbenen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse bilden den Ausgangspunkt, um sich auf Konzepte und 
Methoden zur kritischen Analyse chemischer Zusammenhänge sowie auf Strategien der Vermittlung 
chemischer Inhalte und Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Gymnasien und Gesamtschulen zu 
konzentrieren. 

Die Studierenden sollen die wesentlichen Kernkompetenzen erlangen, die zur Erarbeitung wichtiger 
Inhalte und aktueller Schlüsselthemen der Chemie, zu ihrer schülerorientierten Vermittlung, 
anschaulichen Darstellung und experimentellen Demonstration notwendig sind. Ebenso wichtig wird es 
sein, dass die Absolventen lernen, Fortschritte der Chemie in Forschung und Anwendung wie auch deren 
gesellschaftliche Bedeutung anschaulich und motivierend darzustellen und zu vermitteln und dabei auch 
interdisziplinäre Beziehungen zu anderen Fächern zu berücksichtigen. 

Einen wesentlichen Stellenwert haben didaktische Modelle und Strategien, da die Studierenden nun 
vorrangig Theorie und Praxis in der Vermittlung chemischer Themen analysieren sowie Modelle und 
Konzepte zum Unterrichten kennen lernen und kritisch vergleichen sollen. Die fachdidaktische 
Durchdringung und deren Kombination mit guter Beherrschung chemischer Zusammenhänge soll bei den 
Absolventen die notwendigen Grundlagen für ein Eingehen auf die adressatenspezifischen 
Voraussetzungen und für ein flexibles Handeln in der späteren Unterrichtssituation schaffen.
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2. Pflicht und Wahlpflichtmodule 

Der fachspezifische Teil des Master-Studiengangs im Fach Chemie umfasst das Pflichtmodul „Didaktik der 
Chemie“ (15 LP) und das Wahlpflichtmodul „Aktuelle Themen der Chemie“ (10 LP). 

Im Wahlpflichtmodul wählen die Studierenden eine Einheit aus Wahlvorlesung und Wahlpraktikum aus 
einem Bereich der Chemie auf Basis der im Fachbereich angebotenen Wahlveranstaltungen. Hierzu 
gehören beispielsweise die Lehrbereiche Synthesechemie, Materialchemie, Theoretische Chemie, 
Polymere, Spektroskopie, Biochemie, Analytische Chemie,. Eine Liste dazu angebotener Vorlesungen wird 
in jedem Semester vom Dekan aktualisiert und bekannt gemacht. Das Seminar im Wahlpflichtmodul 
„Aktuelle Themen der Chemie“ wird von allen Studierenden dieses Moduls gemeinsam besucht. 

3. Prüfungsrelevante Leistungen und Modulabschlussprüfung 

In den Modulbeschreibungen der Module des Fachs Chemie sind modulbegleitende prüfungsrelevante 
Leistungen bzw. die Modulabschlussprüfung spezifiziert. 

Im Modul „Didaktik der Chemie“ ist eine Modulabschlussprüfung zu absolvieren. Sie wird als vierstündige 
Klausur durchgeführt und ist damit konform mit der in der LPO 2003 geforderten fachdidaktischen 
Teilprüfung des Unterrichtsfaches Chemie im Ersten Staatsexamen für das Lehramt (GymGes). 

Wenn zuvor der Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang (B2F) im Fach Chemie an der WWU erfolgreich 
abgeschlossen wurde, sind zwei weitere LPO-konforme, fachwissenschaftliche Teilprüfungen bereits 
absolviert worden. 

4. Sprache in den Modulen 

Die Sprache in den Modulen ist in der Regel Deutsch. Die Masterarbeit im Fach Chemie darf auf Wunsch 
und in Absprache mit der Themenstellerin / dem Themensteller auch in Englisch geschrieben werden. 
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Modultitel deutsch:  Didaktik der Chemie 

Modultitel englisch: Chemistry Didactics 

Studiengang: MEd GymGes 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  1 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[X] 4 Sem. 

Fachsem.: 
1. – 4. 

LP: 
15 

Workload (h): 
450 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium 

(h) 
1. V Vorlesung [X] P   [  ] WP 2 30 h;  2 SWS 30 h 

2. S Seminar I: AC-Schulversuche [X] P   [  ] WP 2,5 30 h; 2 SWS 45 h 

3. S Seminar II: OC-Schulversuche [X] P   [  ] WP 2,5 30 h; 2 SWS 45 h 

4. S Seminar III: Didaktik AC [X] P   [  ] WP 3 30 h;  2 SWS 60 h 

5. S Seminar IV: Didaktik OC [X] P   [  ] WP 3 30 h; 2 SWS 60 h 

6.  Modulabschlussprüfung [X] P   [  ] WP 2 --- --- 
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Überblicksvorlesung „Grundfragen der Chemiedidaktik“ (Nr. 1) vermittelt das Basiswissen zu 
chemiedidaktischen Themen wie Schülervorstellungen, Experimente, Modelle und Modellvorstellungen, 
Fachsprache und Symbole, Unterrichtsziele, Motivation, Medien und Chemie im Alltag. Aufbauend auf der 
in der Überblicksvorlesung erworbenen chemiedidaktischen Basis werden den Studierenden in vier 
Vertiefungsseminaren Kompetenzen zur Gestaltung von Chemieunterricht unter Berücksichtigung aktueller 
Lehr-Lern-Theorien vermittelt.  
In Seminar I „Schulversuche zur Anorganischen Chemie“ und in Seminar II „Schulversuche zur Organischen 
Chemie“ soll die Vorbereitung und thematische Einbindung von Schulversuchen zu typischen 
Unterrichtsthemen der Gymnasial-Lehrpläne erlernt und diskutiert werden. 
Im Seminar III „Didaktik der Anorganischen Chemie“ (Nr. 2) werden schulrelevante Konzepte und Kontexte 
erarbeitet, chemiedidaktische Probleme der traditionellen Schulchemie im Bereich der Allgemeinen und 
Anorganischen Chemie reflektiert und diesbezügliche Lösungswege verglichen. 
Im Seminar IV „Didaktik der Organischen Chemie“ (Nr. 3) werden schulpraktisch relevante Konzepte, 
Kontexte und Experimente zu grundlegenden Stoffen und Stoffklassen der OC und LC erarbeitet. Lernziel ist 
die Realisierung von Lernprozessen zum Entdeckenden Lernen und Vernetzten Denken. 
Die Modulabschlussprüfung überprüft fachwissenschaftliche und chemiedidaktische Aspekte von 
Vorlesung und Seminaren. 

  

5 
 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden wenden zentrale Begriffe und Konzepte der Chemiedidaktik zutreffend an und können 
sie zur eigenen Unterrichtsplanung umsetzen, insbesondere bei der Auswahl der Unterrichtsziele, 
Methoden und Medien. Sie führen im Praktikum weitere Experimente zur Schulchemie durch, setzen 
wichtige Chemikalien und Laborgeräte sachlich angemessen ein und beachten dabei 
Sicherheitsbestimmungen und Gefahrstoffverordnung. Sie setzen zur Unterrichtsplanung  Modelle und 
Modellvorstellungen angemessen ein und reflektieren die chemische Fach- und Symbolsprache für den 
Einsatz im Chemieunterricht. 
Kernziel der Seminare I und II sind die Erlangung sowohl guter Experimentierfähigkeiten und -fertigkeiten 
als auch das eigenständige und motivierende Präsentieren. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Wahl der Themen für die Seminarvorträge 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [X] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

zu Nr. 2 und 3: jeweils Experimentalvortrag mit Diskussion 
jeweils 
90 Min. 

jeweils 15% 

zu Nr. 1, 4 und 5: Modulabschlussklausur 240 Min. 70% 
  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

zu Nr. 4 und 5: jeweils Seminarvortrag mit Diskussion jeweils 30 Min. 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

60 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r:    Zuständiger Fachbereich: 

Wechselnd mit der Zuständigkeit für die Vorlesung Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 

--- 
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Modultitel deutsch:  Aktuelle Themen der Chemie 

Modultitel englisch: Current Topics in Chemistry 

Studiengang: MEd GymGes 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  2 Status: [X]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[  ] jedes Sem. 
[X] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium 

(h) 
1. V Vorlesung [X] P   [  ] WP 2 30 h;  2 SWS 30 h 

2. P Praktikum [X] P   [  ] WP 4 60 h;  4 SWS 60 h 

3. S Seminar [X] P   [  ] WP 4 30 h; 2 SWS 90 h 
 

4 
 

Lehrinhalte: 
Dieses Modul dient zum einen dem Erwerb von Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten der Teilnehmer in 
einem aktuellen Gebiet der Chemie sowie zum anderen der didaktischen Aufbereitung eines aus diesem 
Gebiet entstammenden aktuellen Forschungsthemas inklusive der Präsentation vor einem nicht 
spezialisierten Publikum.  
Basis des aktuellen Gebietes ist eine Vorlesung  (Nr.1), die aus dem Angebot der in speziellere Gebiete 
einführenden Vorlesungen des BSc- bzw. MSc-Chemiestudiengangs der WWU gewählt wird. Beispiele sind 
die Themenbereiche Synthesechemie, Materialchemie, Theoretische Chemie, Polymere, Spektroskopie, 
Biochemie, Analytische Chemie, Lebensmittelchemie. 
Das Praktikum (Nr. 2) wird themenverwandt zur Vorlesung in den Labors einer oder mehrerer 
Arbeitsgruppe(n) des Fachbereichs absolviert. Es kann sich bei der Themenstellung um eine reine 
Forschungsaufgabe oder um eine Laboraufgabe mit didaktischem Bezug handeln. Es dient der punktuellen 
Vertiefung des in der Vorlesung erarbeiteten Gebietes, wobei die Vorlesung die theoretische Grundlage 
bildet. Die Resultate des Praktikums werden von den Studierenden sowohl in einem schriftlichen 
Kurzbericht aufbereitet als auch in einem Vortrag im Seminar vorgestellt. 
Im Seminar (Nr. 3) präsentieren die Studierenden unter Einbeziehung der von Ihnen gewählten 
Vorlesungsthematik die Resultate ihres jeweiligen Praktikums. Hierbei sollen sowohl nötige Grundlagen 
aus der Vorlesung als auch die Ergebnisse des Praktikums didaktisch angemessen für sachkundige Dritte 
(hier: Kommilitonen, Dozenten der Nachbardisziplinen) aufbereitet werden. Die Teilnehmer üben hierbei 
ein, eine angemessene einleitende Darstellung in ihr jeweiliges aktuelles Gebiet und dessen Relevanz zu 
erstellen, sowie ihre speziellen Ergebnisse des Praktikums verständlich aufzubereiten. Da sich das Seminar 
über die verschiedenen an der WWU vertretenen Teilgebieten der Chemie erstreckt, erhalten die Teilnehmer 
weiterhin einen Überblick über andere, nicht von ihnen selbst bearbeitete aktuelle Forschungsgebiete. Im 
Seminar sollen die Teilnehmer zum aktiven Hinterfragen und Diskutieren der jeweils vorgestellten Thematik 
und ihrer didaktischen Präsentation angeregt werden.  

  

5 
 

Erworbene Kompetenzen: 
Dieses Modul wird im Hinblick auf die spätere Arbeit als Lehrer die Fähigkeit zur gezielten Einarbeitung in 
aktuelle Themen der Chemie stärken.  Die Studierenden erlernen die Reduktion komplexer aktueller 
Forschungsinhalte und die für die Vermittlung erforderliche Extraktion der wesentlichen Zusammenhänge.  
Sie erlernen, sich auf eine Zuhörerschaft mit geringerem Vorwissen einzustellen und ihr Thema interessant 
zu gestalten und darzustellen. Dabei machen sie eigene Erfahrungen bei der Auswahl, Aufbereitung, 
Veranschaulichung und Präsentation des gewählten Themas in einem mediengestützten Vortrag. Weiterhin 
werden sie in die Lage versetzt, aus verschiedenen aktuellen Themengebieten der Chemie die wesentlichen 
Ansätze und Modellvorstellungen zu erkennen, und auch die didaktische Qualität der unterschiedlichen 
Präsentationen zu reflektieren. 
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6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Vorlesung wird in Abstimmung mit dem Modulbeauftragten aus dem Angebot der laufenden 
Vorlesungen der Lehreinheiten Chemie und Lebensmittelchemie gewählt. Das Praktikum wird 
themenverwandt zur Vorlesung absolviert. In Absprache zwischen dem Studierenden, einem 
Praktikumsbetreuer sowie dem Dozenten des Seminars werden Zielsetzung und Zeitraum des Praktikums 
abgesteckt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

zu Nr. 2: schriftliche Ausarbeitung (z. B. Protokoll) max. 10 Seiten 50% 

zu Nr. 3: Seminarvortrag ca. 30  Min. 50% 
  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

zu Nr. 2: praktische Durchführung der Versuche im Experimentalteil wie vom 
Praktikumsbetreuer festgelegt 

--- 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

40 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r:    Zuständiger Fachbereich: 
Wird jedes Jahr zum Ende des Sommersemesters 
vom Fachbereich bekannt gegeben 

Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 

Sonstiges:  
Aufgrund des institutsübergreifenden Charakters erfolgt die Koordination des gesamten Moduls durch 
einen hierzu vom Studiendekan ernannten Modulbeauftragten. Die Institute der Lehreinheiten Chemie und 
Lebensmittelchemie benennen in Absprache mit dem Modulbeauftragten geeignete Vorlesungen, dazu 
passende Praktikumsaufgaben und Dozenten als Praktikumsbetreuer.  Der jeweilige Betreuer des 
Praktikums ist auch für die Formulierung des Vortragsthemas und die Betreuung der Vortragsvorbereitung 
zuständig. Dieser Betreuer wird zusammen mit dem für das Seminar zuständigen Dozenten die 
Präsentation und das erarbeitete schriftliche Material (Praktikumsbericht) benoten. Statt schriftlichem 
Anschauungsmaterial können auch verschiedene Formen mediengestützter Präsentationen (beispielsweise 
Gestaltung einer Webpage, animierte filmische Bearbeitung, ...) zum gewählten Thema angefertigt werden. 
Die Studierenden sind in der Wahl der Präsentationsform grundsätzlich frei. 
Vorlesung (Nr. 1) und Praktikum (Nr. 2) finden semesterbegleitend, das Seminar (Nr. 3) gegen Ende des 
Semesters statt. 
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Modultitel deutsch:  Masterarbeit 

Modultitel englisch: Master Thesis 

Studiengang: MEd GymGes 

Teilstudiengang: Chemie 
 

1 Modulnummer:  3 Status: [  ]  Pflichtmodul  [X]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[X] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4. 

LP: 
20 

Workload (h): 
600 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1.  Masterarbeit [X] P   [  ] WP 20 --- 600 h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Masterarbeit, soweit ihr Thema im Fach Chemie gewählt wird, behandelt fachdidaktische und/oder 
fachwissenschaftliche Aspekte der Chemie. Sie kann nach Absprache mit dem Themensteller 
beispielsweise experimentelle Untersuchungen, die Erarbeitung von schulpraktischen Versuchen, die 
Analyse und Entwicklung von Medien- und Unterrichtskonzepten sowie empirische Untersuchungen im 
Chemieunterricht umfassen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Ziel der Masterarbeit im Fach Chemie ist, auf der Basis der fachwissenschaftlichen Kompetenzen aus 
dem Bachelor-Studiengang und den Modulen des Masterstudiengangs ein abgegrenztes aktuelles 
Thema der Chemie zu erarbeiten, mit geeigneten Beispielen zu diskutieren und dabei Wege zu einer 
anschaulichen Vermittlung der fachwissenschaftlichen Inhalte und ggf. Ansätze und Fragen der 
didaktischen Aufbereitung aufzuzeigen. Hierzu kann u.a. auch die Entwicklung und Erprobung von 
Unterrichtskonzepten und die Analyse von Lernprozessen gehören. 
Die Studierenden sollen ihre Befähigung zur selbständigen Durchführung 
fachwissenschaftlicher/fachdidaktischer Arbeiten nachweisen. Dazu gehört selbstverständlich auch die 
Dokumentation in geeigneter und fundierter schriftlicher Darstellung. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
--- 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)  [  ] Modulprüfung (MP)  [  ] Modulteilprüfungen (MTP)   
  

8 

Prüfungsrelevante Leistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Ausarbeitung zum gestellten Thema (Masterarbeit) 
ca. 

50 Seiten  
100% 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Vortrag zum Thema im Mitarbeiterseminar ca. 20 Min. 
  

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle prüfungsrelevanten Leistungen und Studienleistungen bestanden 
wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

20/120 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

--- 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Themensteller Fachbereich 12 – Chemie und Pharmazie 
   

16 
Sonstiges: 
Die aufgeführte Modulbeschreibung bezieht sich auf den Fall, dass die Masterarbeit im Fach Chemie 
angefertigt wird. 
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Artikel II  

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, mit Studienbeginn ab dem WS 
2008/2009 und später. 
 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie und Pharmazie der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 29. Juni 2011. 

 

 

Münster, den 29. Juli 2011    Die Rektorin 

       In Vertretung 

 

 

 

       Dr. Marianne Ravenstein 

       Prorektorin für Lehre,  

Studienreform und  

studentische Angelegenheiten 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkündung 

von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 

8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 

 

 

Münster, den 29. Juli 2011    Die Rektorin 

       In Vertretung 

 

 

 

       Dr. Marianne Ravenstein 

       Prorektorin für Lehre,  

Studienreform und  

studentische Angelegenheiten 
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Lehrgangs- und Prüfungsordnung für den berufsbegleitenden 
        Qualifizierungslehrgang Executive Management Qualification (EMQ)  

vom 5. August 2011 
 

 
 
 
§ 1   Geltungsbereich 
 
§ 2  Ziel des Lehrgangs 
 
§ 3  Zertifikat 
 
§ 4  Teilnehmende des Lehrgangs 
 
§ 5  Zulassungsvoraussetzungen 
 
§ 6   Prüfungsausschuss 
 
§ 7  Aufbau des Lehrgangs 
 
§ 8  Lehrveranstaltungsarten 
 
§ 9  Prüfungsleistungen 
 
§ 10 Prüferinnen/Prüfer 
 
§ 11  Erwerb des Zertifikats 
 
§ 12  Bewertung der Prüfungsleistungen und Ermittlung der Gesamtnote  
 
§ 13  Wiederholung  von Prüfungsleistungen und Nichtbestehen  
 
§ 14  Zertifikatserstellung und Lehrgangszeugnis 
 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
§ 16  Ungültigkeit von Einzelleistungen 
 
§ 17  Aberkennung des Zertifikats 

§ 18  Inkrafttreten 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Lehrgangs- und Prüfungsordnung gilt für den berufsbegleitenden 
Qualifizierungslehrgang Executive Management Qualification (EMQ) an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster. 
 

§ 2 
Ziel des Lehrgangs  

 
(1) Der Wettbewerb um Talente bringt für Unternehmen und Organisationen die 

Verantwortung mit sich, ihren Führungsnachwuchs bestmöglich mit den 
Kompetenzen auszustatten, die in der Zukunft maßgeblich für Erfolg sind. Zu diesen 
Erfolgskompetenzen gehören das Wissen und die Fähigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Management von Personal.   
Kernziel des Lehrgangs ist es, ein ganzheitliches Konzept zur Qualifizierung des 
Führungsnachwuchses zu Themen und Kompetenzen im Bereich 
Personalmanagement zu bieten. Leitend ist dabei der Transfergedanke – es soll das 
jeweils aktuelle Forschungswissen für die Praxis nutzbar gemacht werden. 

(2) Durch lehrgangsbegleitende Prüfungen wird festgestellt, ob die Teilnehmenden die 
im Lehrgang vermittelten Kenntnisse hinreichend erworben haben und somit ein 
erfolgreicher Abschluss des Lehrgangs bescheinigt werden kann. 

 
 

§ 3 
Zertifikat 

 
(1) Bei erfolgreicher Erbringung der für den Zertifikatslehrgang erforderlichen 

Prüfungsleistungen verleiht die Fakultät Psychologie & Sportwissenschaft  der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster das Hochschul-Zertifikat „Executive 
Management Qualification“ (vgl. § 14 Abs. 1). Der / die Teilnehmende mit dem 
besten Gesamtergebnis erhält den EMQ-Award des jeweiligen Lehrgangs. 

(2) Im Falle des Nichtbestehens oder der nicht erfolgten Teilnahme an den 
Leistungskontrollen wird eine Teilnahmebescheinigung (nach Maßgabe des § 13  (3) 
) ausgestellt. 

(3) Teilnehmende, die nicht am gesamten Qualifizierungslehrgang teilnehmen, erhalten 
auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung über erfolgreich abgeschlossene Module.  

 
 

§ 4 
Teilnehmende des Lehrgangs 

 
Der Lehrgang richtet sich an den Führungsnachwuchs und Führungskräfte in 
Unternehmen und Organisationen – als Talente identifizierte Mitarbeiter/-innen, die 
Personal- und Managementaufgaben bereits wahrnehmen bzw. übernehmen sollen. 
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§ 5 

Zulassungsvoraussetzungen 
 

(1) Zugelassen werden Bewerber/innen,  

 die an einer Hochschule im In- oder im Ausland einen ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss erworben haben und 

 über eine qualifizierte, mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen. 

(2) Die Überprüfung der Zulassung obliegt dem Prüfungsausschuss (vgl. § 6 dieser 
Lehrgangs- und Prüfungsordnung). Das Ergebnis des Zulassungsverfahrens wird der 
Bewerberin / dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. In begründeten Fällen kann der 
Prüfungsausschuss Bewerber bzw. Bewerberinnen aufgrund besonderer im Beruf 
erworbener Eignung (z. B. aufgrund mehrjähriger Tätigkeit in einer Führungsposition) 
auch zulassen, wenn diese die Zulassungsvoraussetzungen nach § 5 (1) nicht im 
vollen Umfang erfüllen.  

(3) Um ein effizientes Studium zu gewährleisten, wird die Anzahl der Teilnehmenden in 
jedem Lehrgang auf 15 begrenzt. Sind für einen Lehrgang mehr geeignete 
Bewerberinnen/Bewerber vorhanden als Plätze zur Verfügung stehen, gilt die 
Reihenfolge der Anmeldung.  

 
§ 6  

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung und Aufsicht der Prüfungen sowie für die 

durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fachbereich 
Psychologie und Sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich aus der/dem Vorsitzenden (wissenschaftliche 
Leiter/-in des Kurses),  ihrem/seinem Vertreter und einem Vertreter der WWU 
Weiterbildung  zusammen. Die Mitglieder werden von der WWU Weiterbildung 
gemeinnützige GmbH benannt. Ein Mitglied des Prüfungsausschusses soll zugleich 
Dozent des Lehrgangs sein und ein Mitglied des Prüfungsausschuss soll Mitglied des 
Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaft der WWU sein. Die Amtszeit beträgt 
zwei Jahre; Wiederbenennung ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben, die sich aus der 
Prüfungsordnung ergeben, seiner/ seinem Vorsitzenden übertragen. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der/dem Vorsitzenden 
mindestens ein zweites Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit; 
bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen/ Stellvertreter 
unterliegen der Verschwiegenheit. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. 

(6) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist der Sitz der WWU Weiterbildung 
gemeinnützige GmbH. 
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§ 7 

Aufbau des Lehrgangs 
 

(1) Die Regeldauer des Qualifizierungslehrgangs bis zum Abschluss beträgt 11 Monate. 
Es handelt sich um einen berufsbegleitenden Lehrgang, der in ein- bzw. zweitägigen 
Präsenzveranstaltungen sowie Selbststudium durchgeführt wird und durch E-
Learning-Phasen unterstützt werden kann. Der Qualifizierungslehrgang umfasst ein 
Stundenvolumen (Präsenzstunden) von insgesamt 110 Zeitstunden zzgl. der 
Leistungsnachweise.   

(2) Die Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen ist obligatorisch. 

(3) Der Lehrgang beginnt mit einer Potenzialanalyse zur Einschätzung der aktuellen 
Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer/-innen. Die Teilnehmer erhalten ein 
detailliertes Feedback zu den Ergebnissen der Potenzialanalyse, das sie u.a. für die 
weitere Karriereplanung nutzen können. Darüber hinaus dient das Feedback zur 
Orientierung, welche weiteren Entwicklungsschritte ihrem eigenen Fortkommen 
dienen können. Das Ergebnis der Potenzialanalyse wird der jeweiligen 
Personalentwicklung mitgeteilt, soweit dies mit dem/der Teilnehmer/in vereinbart 
wurde.  

Zusätzlich zur Potenzialanalyse umfasst der Lehrgang folgende Module: 

 
• Kommunikation 
• Führung 
• Selbst- und Stressmanagement 
• Konstruktiver Konfliktumgang 
• Talent Akquisition 
• Talentförderung 
• Teamarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit 
• Demografie und Fairness 
• Unternehmens- und Wirtschaftsethik 
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Beispielhafter Ablauf des Lehrgangs: 

 

 
Die Module sind inhaltlich voneinander unabhängig. Änderungen in der  zeitlichen 
Reihenfolge der Modul sind möglich. 

 
§ 8  

Lehrveranstaltungsarten 
 

Im Rahmen des Lehrgangs wird der Präsenzunterricht ergänzt durch das Selbststudium. 
Präsenzunterricht und Selbststudium dienen der Vermittlung breiter theoretischer 
Kenntnisse in den Themenblöcken sowie angrenzender Gebiete. Themenbezogene 
Diskussionsforen unterstützen die Vertiefung der erworbenen Kenntnisse und dienen 
dem inhaltlichen Austausch der Teilnehmenden untereinander. 

 

Auftakt Einführung und Begrüßung 
Potenzialanalyse der Teilnehmer/-innen 

Freitag/Samstag 

 Feedback zur Potenzialanalyse Donnerstag 
Modul 1 Kommunikation 

· Grundlagen der Kommunikation  
· Präsentationstechniken 
· Rhetorik/Persönliches Marketing 

Freitag/Samstag 

Modul 2 Führung 
· Gesellschaftliche Entwicklung 
  Modelle personaler Führung und Motivierung 
  Reflexion eigener Erfahrungen 

Freitag/Samstag 

 Modulprüfung 1+2 Donnerstag 
Modul 3 Selbst- und Stressmanagement 

· Work-Life-Balance, Zeitmanagement 
· Stress erfolgreich bewältigen 

Freitag/Samstag 

Modul 4 Konstruktiver Konfliktumgang 
· Konfliktprävention 
· Konfliktmanagement 
· Erfolgreich verhandeln 

Freitag/Samstag 

 Modulprüfung 3+4 Donnerstag 
Modul 5 Talent Akquisition 

· Anforderungsanalyse 
· Personaldiagnostik 

Freitag/Samstag 

Modul 6 Talentförderung 
· Personalentwicklung 
· Nachhaltiges Weiterbildungscontrolling 

Freitag/Samstag 

 Modulprüfung 5+6 Donnerstag 
Modul 7 Teamarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit 

· Motivation und Vertrauen in Teams 
· Kreativität und Wissensmanagement 
· Virtuelle Kooperation 
· Interkulturelle Kompetenzen 

Freitag/Samstag 

 Modulprüfung 7 Donnerstag 
Modul 8 Demografie und Fairness 

· Demografischer Wandel 
· Fairness in Organisationen 

Freitag/Samstag 

 Modulprüfung  8 Donnerstag 
Modul 9 Unternehmens- und Wirtschaftsethik Freitag/Samstag 
 Modulprüfung 9 Donnerstag 
 Abschiedsfeier und Preisverleihung  Donnerstag 
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§ 9 

Prüfungsleistungen 
 

(1) Die Prüfungsleistungen sind lehrgangsbegleitend zu erbringen. Jedes Modul schließt 
mit einer Modulprüfung ab. Vor jeder Modulprüfung steht den Teilnehmern eine ca. 4-
wöchigen Selbstlernphase statt. Pro Modulprüfung  soll die Prüfungsdauer eine  
Zeitstunde nicht überschreiten. 

(2) Die Prüfungsleistungen sind in Form einer schriftlichen Klausur oder einer anderen 
geeigneten Form  zu erbringen. Die Art der Prüfung wird vom Prüfungsausschuss 
festgelegt. An die Stelle einer Klausur kann im Rahmen des jeweiligen Moduls eine 
ca. 30-minütige mündliche Prüfung oder die bewertete Präsentation eines vom 
Studierenden erarbeiteten Themas treten. In den Modulprüfungen soll der 
Kandidat/die Kandidatin nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln Sachverhalte des Lehrgangs darstellen, einschlägige 
Probleme des Faches erkennen sowie Wege zu einer Lösung finden kann. 

(3) Werden mehr als 50 % der Präsenzveranstaltungen eines Moduls versäumt, ist die 
Teilnahme an der Modulprüfung nicht möglich. Ein Nachholen des Moduls und der 
Prüfungsleistung ist im darauffolgenden Lehrgang möglich. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mit mindestens 
ausreichend (4,0) bewertet worden ist.  

 
§ 10 

Prüferinnen/Prüfer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt für die Prüfungsleistungen die Prüferinnen/Prüfer. 

(2) Prüferin/Prüfer kann jede Person sein, die lehrend im Lehrgang tätig ist. Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
 

§ 11 
Erwerb des Zertifikats 

 
(1) Zum Erwerb des Zertifikats der WWU müssen die Potenzialanalyse absolviert 

worden sein und 8 von 9 Modulprüfungen bestanden sein.  

(2) Weist ein Prüfling durch ärztliches Zeugnis nach, dass er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung oder Krankheit nicht in der Lage ist, die 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen oder 
in der vorgesehenen Frist oder Bearbeitungszeit abzulegen, so hat die/der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ihr/ihm zu gestatten, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen bzw. hat 
die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ihr/ihm die Fristen bzw. 
die Bearbeitungszeiten entsprechend zu verlängern. 
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§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen  

und Ermittlung der Gesamtnote 
 

(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu 
verwenden: 

 
      1 = sehr gut                   =   eine hervorragende Leistung; 
      2 = gut                           =  eine Leistung, die erheblich über den durch-  
                                                     schnittlichen Anforderungen liegt; 
      3 = befriedigend            =  eine Leistung, die den durchschnittlichen  
                                                      Anforderungen entspricht; 
      4 = ausreichend            =   eine Leistung, die trotz Mängel noch den  
                                                   Anforderung genügt; 
      5 = nicht ausreichend  =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel  
   den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 

(2) Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur      
differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3;      
4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(3) Die Gesamtnote des Zertifikats ergibt sich als Durchschnitt der 
Prüfungsleistungen aus den 8 am besten bestandenen Modulprüfungen. 
Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 

  Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten: 

1,0 – 1,5 sehr gut 
1,6 – 2,5 gut 
2,6 – 3,5 befriedigend 
3,6 – 4,0 ausreichend 
4,1 – 5,0 nicht ausreichend 

 
§ 13 

Wiederholung von Prüfungsleistungen und Nichtbestehen 
 

(1) Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag einmal im 
Rahmen des regulären Lehrgangsablaufs wiederholt werden. Im Ausnahmefall kann 
der Prüfungsausschuss die Wiederholung einer Modulprüfung, die nicht bestanden 
wurde, auch außerhalb des regulären Lehrgangsverlaufes ansetzen.  

(2) Werden insgesamt zwei der Modulprüfungen im Wiederholungsfall nicht 
bestanden, ist der Qualifizierungslehrgang endgültig nicht bestanden und der 
Erwerb des Zertifikats nicht möglich. Die Möglichkeit einer 
Teilnahmebescheinigung nach § 3 Abs. 3 bleibt davon unberührt. 

(3) Hat eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer den Qualifizierungslehrgang endgültig 
nicht bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bis zu diesem 
Zeitpunkt erbrachten Leistungen dokumentiert. Im Übrigen gilt § 3 Abs. 3 
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§ 14 

Zertifikatserstellung und Lehrgangszeugnis 
 

(1) Das nach Maßgabe von § 3 Abs. 1 erteilte Zertifikat trägt das Datum des Tages, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und enthält die Gesamtnote 
nach § 12 Abs. 3. Das Zertifikat der WWU Münster wird vom Dekan des Fachbereichs 
Psychologie und Sportwissenschaft unterzeichnet. 

(2) Über die Gesamtnote und die erlangten Prüfungsleistungen in den Modulen wird ein 
Abschlusszeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist von dem/der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 

 
 

§ 15 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Teilnehmerin 
oder der Teilnehmer ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin erscheint 
oder wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 
 
 

§ 16 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

 
(1) Hat eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zertifikates bekannt, kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich das Ergebnis und gegebenenfalls die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringen eine Täuschung vorliegt, 
entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass die Teilnehmerin oder der Teilnehmer hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser 
Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

 

(4) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, gegebenenfalls wird ein neues Zeugnis 
erteilt. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von zwei 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 17 

Aberkennung des Zertifikats 
 

Die Aberkennung des Zertifikats kann erfolgen, wenn sich innerhalb von fünf Jahren nach 
Ausstellung des Zertifikats herausstellt, dass es durch Täuschung erworben ist oder 
wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen 
worden sind. Entscheidungen hierüber fällt der Prüfungsausschuss. 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungs- und Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
„Amtlichen Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in 
Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats der Psychologie und 
Sportwissenschaftlichen Fakultät vom 6. Juli 2011 
 
 
 
 
 
 
Münster, den 5. August 2011 Die Rektorin 
 In Vertretung 
 
 
 
 Dr. Marianne Ravenstein 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms- 
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen 
sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08.01.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt 
geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
 
 
Münster, den 5. August 2011 Die Rektorin 
 In Vertretung 
 
 
 
 Dr. Marianne Ravenstein 
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Prüfungsordnung für den 

Europäischen Masterstudiengang Classical Cultures 

vom 18.08.2011 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG)in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV. NRW 2006, S. 
474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

§ 3 Mastergrad 

§ 4 Zugang zum Studium 

§ 5 Zuständigkeit 

§ 6 Zulassung zur Masterprüfung 

§ 7 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 8 Studieninhalte 

§ 9 Lehrveranstaltungsarten 

§ 10 Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

§ 11 Prüfungsleistungen, Anmeldung 

§ 12 Die Masterarbeit 

§ 13 Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

§ 14 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 16 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

§ 17 Bestehen der Masterprüfung, Wiederholung 

§ 18 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

§ 19 Masterzeugnis und Masterurkunde 

§ 20 Diploma Supplement 

§ 21 Einsicht in die Studienakten 

§ 22 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 23 Ungültigkeit von Einzelleistungen 

§ 24 Aberkennung des Mastergrades 

§ 25 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anhang: Modulbeschreibungen 
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§ 1 
Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

1Diese Masterprüfungsordnung gilt für den europäischen Masterstudiengang Classical Cultures an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
2An dem europäischen Masterstudiengang Classical Cultures wirken folgende Universitäten mit: 
 

Universität Athen, 
 Universidad La Coruña, 

 University of Cyprus, 
 Universität Freiburg, 
 Universität Hamburg, 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
 Istanbul Üniversitesi, 

 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
Universitàdegli Studi di Perugia, 

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza Pozna, 
Universitàd egli Studi Roma Tre, 
Université de Toulouse Le Mirail. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Masterstudium soll den Studierenden, aufbauend auf ein abgeschlossenes grundständiges Studi-
um, vertiefte wissenschaftliche Grundlagen, sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen der Berufs-
welt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften so vermitteln, 
dass sie zur selbständigen und verantwortlichen Beurteilung komplexer wissenschaftlicher Problemstel-
lungen und zur praktischen Anwendung der gefundenen Lösungen befähigt werden. 

(2) Durch die Evaluation während des Studiengangs soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für 
die Anwendung in der Berufspraxis, insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, erforderli-
chen Kenntnisse erworben haben. 
 
 

§ 3 
Mastergrad 

(1) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ (M.A.) 
bzw. ein in den an dem Studiengang beteiligten Universitäten anderer äquivalenter Grad (Laurea magistra-
le [Italien], Magister [Polen], Master [Frankreich, Spanien, Türkei], Metaptychiako Diploma Protou Kyklou 
[Griechenland], Metaptychiako Programma Epipedou Master [Zypern], etc.).verliehen. 
 
(2) 1Die Beurkundung des akademischen Grades durch die Westfälische Wilhelms-Universität erfolgt nach 
§ 19. 2Sofern Studierende an einer oder mehreren der beteiligten Hochschulen ein Semester studiert und 
Leistungen im Umfang von 30 Leistungspunkten erbracht haben, können auch diese Hochschulen Zeug-
nisse und Urkunden über die Verleihung Ihres Grades ausstellen. 
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§ 4 
Zugang zum Studium 

Der Zugang zum Studium richtet sich nach der „Zugangs- und Zulassungsordnung für den europäischen 
Masterstudiengang Classical Cultures an der Westfälischen Wilhelms-Universität“ in der jeweils aktuellen 
Fassung. 
 
 

§ 5 
 Zuständigkeit 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen im europäischen Masterstudiengang Classical Cultures ist die Uni-
versität zuständig, an der der entsprechende Kurs/das entsprechende Modul absolviert wird. 2Alle Part-
neruniversitäten erkennen vollständig die Gültigkeit der im Rahmen des europäischen Masterstudien-
gangs Classical Cultures angebotenen Veranstaltungen sowie die Beurteilungen der Studierenden aller 
Partneruniversitäten an. 

(2) Für die Organisation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann das Dekanat Mitglieder 
des Fachbereichs 08 mit der Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen. 
 
 

§ 6 
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den europäischen Masterstudien-
gang Classical Cultures an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 2Sie steht unter dem Vorbehalt, dass 
die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. 3Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber im europäischen MasterstudiengangClassical Cultures oder einem vergleichbaren Studiengang 
eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. 

(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die Bewerbe-
rin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich sind, verfügt, ist 
dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen geregelt. 
 
 

§ 7 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. 2Ein Studienjahr 
besteht aus zwei Semestern. 3Die Studienleistungen sind an mindestens zwei verschiedensprachigen 
Universitäten, die an diesem Studiengang beteiligt sind, zu absolvieren. 4Pro Universität sind mindestens 
30 Leistungspunkte zu erbringen. 

(2) 1Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. 2Hiervon ent-
fallen 25 Leistungspunkte auf die Masterarbeit und 5 Leistungspunkte auf das begleitende Kolloquium. 
3Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 4Sie umfas-
sen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes 
(Präsenz– und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich Ab-
schluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 5Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird 
insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 6Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr 
beträgt 1800 Stunden. 7Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand 3600 Stun-
den. 8Ein Leistungspunkt entspricht einem Kreditpunkt nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 
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§ 8 
Studieninhalte 

(1) 1Das Masterstudium im europäischen Masterstudiengang Classical Cultures umfasst das Studium fol-
gender Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen. 
2Von den Modulen „Interdisziplinäres Blockseminar“, „Praktikum“ und „Masterarbeit und begleitendes 
Kolloquium“ abgesehen, bestehen alle übrigen Module grundsätzlich aus Wahlpflichtelementen, um ein 
Höchstmaß an Flexibilität für die einzelnen Studierenden zu gewährleisten. 
3Dabei handelt es sich um folgende Module 

- Einführungsmodul Kernbereich Alte Geschichte 
- Einführungsmodul Kernbereich Archäologie 
- Einführungsmodul Kernbereich Philologie 
- Schwerpunktmodul Kernbereich Alte Geschichte 
- Schwerpunktmodul Kernbereich Archäologie 
- Schwerpunktmodul Kernbereich Philologie 
- Modul Erweiterungsbereich 
- Modul Vertiefungsbereich 1 Sprache 
- Modul Vertiefungsbereich 2 Methodik 

(2) 1Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Modulen den Er-
werb von 120 Leistungspunkten voraus. 2Hiervon entfallen 25 Leistungspunkte auf die Masterarbeit und 5 
Leistungspunkte auf das begleitende Kolloquium. 
 
 

§ 9 
Lehrveranstaltungsarten 

Die Studieninhalte werden vermittelt durch: 

(1) 1Kurse (aufgrund des je nach Land und Universität unterschiedlichen Charakters der Lehrveranstaltun-
gen, werden alle Lehrveranstaltungen als Kurs bezeichnet). 
2An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind hier Vorlesungen, Seminare, Kurse, Übungen 
und Oberseminare subsumiert. 3Diese werden im Folgenden beschrieben: 

a) Vorlesungen bieten in Vortragsform auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes eine zu-
sammenhängende Darstellung größerer Zeiträume bzw. ausgewählter Probleme. Sie sollten durch ei-
gene Lektüre ergänzt werden. Sie sind dem Gesamtstudiengang gleichermaßen zugeordnet. 

b) Hauptseminare geben die Möglichkeit zur selbständigen Arbeit innerhalb eines vorgegebenen the-
matischen Rahmens. Im Mittelpunkt stehen die Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestel-
lungen, die kritische Beurteilung von Forschungsergebnissen und die Lektüre und Interpretation von 
Quellen sowie die selbständige Analyse und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden. 

c) Kurse behandeln zentrale Problembereiche der Altertumswissenschaft. Sie vermitteln sowohl grund-
legendes Faktenwissen als auch Einsicht in langfristig wirksame Strukturen und ein umfassendes Prob-
lemverständnis. Sie sollen es den Studierenden auch ermöglichen, in Seminaren speziell erarbeitete 
Themen in einem größeren Zusammenhang zu stellen. Damit stehen sie den Vorlesungen nahe, bezie-
hen aber mehr als diese die aktive Mitarbeit der Studierenden in der Diskussion oder durch Kurzrefera-
te mit ein. 
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d) Übungen dienen der Vermittlung und Einübung spezieller auf den Bedarf des Altertumswissenschaft-
lers ausgerichteter Sprachkenntnisse, technischer Fertigkeiten (z.B. aus dem Bereich der Historischen 
Hilfswissenschaften, der didaktischen Präsentation historischer Gegenstände, der Behandlung theore-
tischer Fragestellungen sowie der Lektüre und Interpretation von Quellentexten). Übungen können 
auch, ähnlich wie die Hauptseminare zur Erarbeitung eines Themas eingesetzt werden, sind aber in der 
Form der Vermittlung flexibler als diese. 

e) Oberseminare dienen ähnlich wie Hauptseminare der Erarbeitung eines speziellen Themas, sind 
aber noch stärker forschungsorientiert. 

(2) 1Praktika. 2Sie bieten die projektorientierte Beschäftigung mit der Praxis ausgewählter Berufs- und For-
schungsfelder. 

(3) 1Interdisziplinäres Blockseminar. 2Das Blockseminar ermöglicht den Studierenden, Hauptpunkte ihrer 
sich in der Vorbereitung befindenden Masterarbeit als Referat vorzutragen. 3So werden sie durch einen 
systematischen Dialog nicht nur mit ihren direkten Betreuer/innen sondern auch mit anderen am Pro-
gramm beteiligten Wissenschaftler/innen und anderen Masterstudierenden die Gelegenheit finden, ihre 
Thesen zur Diskussion zu stellen. 

(4) Selbststudium; Lektürestudium. 
 
 

§ 10 
Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich definierte Studi-
eneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen führen, welche in einem 
Lernziel festgelegt sind. 3Module können sich aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen 
zusammensetzen. 4Der Richtwert für den Umfang eines Moduls beträgt 6 bis 10 SWS. 5Module setzen sich 
aus Veranstaltungen in der Regel eines oder mehrerer Semester - auch verschiedener Fächer - zusammen. 
6Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen können hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvie-
renden Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten bestehen. 

(2) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. 2Sie setzt sich aus den Prüfungsleistungen im 
Rahmen der Module sowie der Masterarbeit und das begleitende Kolloquium zusammen. 

(3) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten Studien-
leistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus. 2Er führt nach 
Maßgabe der Modulbeschreibungen zum Erwerb von 10 Leistungspunkten. 3Werden im Einzelfall mehr 
Leistungspunkte erbracht, so werden die darüber hinausgehenden Leistungspunkte nicht berücksichtigt. 

(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von bestimmten Vo-
raussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren 
anderen Modulen abhängig sein. 

(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von der vor-
herigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Bestehen einer Prü-
fungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es angeboten wird. 
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§ 11 
Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der einzelnen Lehr-
veranstaltungen. 

(2) 1Innerhalb jedes Moduls ist mindestens eine Studienleistung zu erbringen. 2Dies können insbesondere 
sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfun-
gen, Vorträge oder Protokolle. 3Studienleistungen sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebo-
tenen Sprache erbracht werden. 4Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veran-
staltung, innerhalb derer die Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. 

(3) 1Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede Lehrveranstal-
tung die Anzahl der in ihr zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Arbeitsaufwand von 30 
Stunden je Punkt entsprechen. 
2Für folgende Leistungen sollen entsprechende Leistungspunkte vergeben werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 1Die Modulbeschreibungen legen fest, welche Studienleistungen des jeweiligen Moduls Bestandteil 
der Masterprüfung sind (Prüfungsleistungen). 2Prüfungsleistungen können auf einzelne Lehrveranstaltun-
gen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes Modul bezogen sein. 
3Teilleistungen eines Moduls können auch an einer an diesem Studiengang beteiligten verschiedenspra-
chigen Universität erbracht werden. 

 

Leistung Leistungspunkte 

Grundlegend für jede besuchte Veranstaltung: 

Regelmäßige Vorbereitung, Teilnahme und Mitarbeit  

 

1 

Grundlegende Leistungen + 10-15 minütige mündliche Prüfung 

 

 

3 

Grundlegende Leistungen + 20-30 minütige mündliche Prüfung oder kleinere schrift-

liche Arbeit 

 

4 

Grundlegende Leistungen + Referat/Sitzungsgestaltung  

4-5 

Grundlegende Leistungen +Referat und Hausarbeit  

6-7 

Grundlegende Leistungen + Referat und Klausur  

5-6 

Davon abweichend: 

Proseminar (nur im Einführungsmodul zu belegen!) 

Grundlegende Leistungen + 

Referat, Klausur, Hausarbeit 

 

 

8 
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§ 12 
Die Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Zeit ein Problem aus dem Bereich der Altertumswissenschaften nach wissenschaftlichen Methoden selb-
ständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 2Sie soll in der Regel einen Umfang 
von 60 Seiten nicht überschreiten. 

(2) 1Die Masterarbeit wird von einer/einem Betreuer/in ausgegeben und betreut. 2Die Betreuerin/der Be-
treuer kommt aus der Universität, an der/die Studierende einen Teil ihres/seines Masterstudiums (mit 
mindestens 30 Leistungspunkten) absolviert hat. 3An dieser Universität absolviert der/die Studierende 
auch die Leistungen des Moduls „Masterarbeit und begleitendes Kolloquium“. 4Für die Wahl der Themen-
stellerin/des Themenstellers sowie für die Themenstellung hat die/der Studierende ein Vorschlagsrecht. 
5Darüber hinaus wird die Masterarbeit von wenigstens einem/einer zweiten Betreuer/in (Co-Betreuer/in) 
betreut, die/der sich wegen ihrer/seiner Kompetenzen für das ausgewählte Thema anbietet. 6In der Regel 
kommen die Betreuer/innen und die Co-Betreuer/innen von mindestens zwei unterschiedlichen Universi-
täten, die an der Durchführung des europäischen Masterstudiengangs Classical Cultures beteiligt sind. 

(3) 1Falls die Masterarbeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität angefertigt wird, erfolgt die Ausgabe 
des Themas der Masterarbeit auf Antrag der/des Studierenden im Auftrag der Dekanin/des Dekans/des 
Dekanats durch das Prüfungsamt. 2Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 3Die Masterar-
beit soll im 4. Fachsemester angefertigt werden. 

(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt fünf Monate. 2Thema, Aufgabenstellung und Umfang 
der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden kann. 3Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbeitungsfrist zurückgegeben werden. 

(5) 1Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungsfrist für die Masterar-
beit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 2Liegen schwerwiegende 
Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich erschweren oder unmöglich machen, kann 
die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten entsprechend verlängert werden. 
3Schwerwiegende Gründe in diesem Sinne können insbesondere eine schwerwiegende Erkrankung der 
Kandidatin/des Kandidaten oder unabänderliche technische Gründe sein. 4Ferner kommen als schwerwie-
gende Gründe in Betracht die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf 
Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen 
Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder 
ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. 5Über die Verlän-
gerung gem. S. 1 und S. 2 entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 6Auf Verlangen der Deka-
nin/des Dekans/des Dekanats hat die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen eines schwerwiegenden 
Grundes (ggf. durch amtsärztliches Attest) nachzuweisen. 7Statt eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist 
zu gewähren, kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat in den Fällen des S. 2 auch ein neues Thema für 
die Masterarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der Kandidat die Masterarbeit insgesamt länger als ein 
Jahr nicht bearbeiten konnte. 8In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholung 
im Sinne von § 17 Abs. 4. 

(6) 1Die Masterarbeit ist in der Landessprache oder einer der zugelassenen Sprachen der Universität abzu-
fassen, an der/die Betreuer/in tätig ist und der/die Studierende seine Masterarbeit einreicht. 2Die Arbeit 
muss ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. 3Eine Zu-
sammenfassung ist in englischer Sprache und in den Landessprachen der weiteren besuchten Universitä-
ten zu erstellen. 4Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnom-
men sind, müssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 
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§ 13 
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung (maschinenschriftlich, 
gebunden und paginiert) sowie einmal in elektronischer Form einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist ak-
tenkundig zu machen. 2Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 22 Abs. 1 als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) 1Die einzelne Bewertung ist gemäß § 18 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 2Die Note 
für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. 3Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet 
eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der Deka-
nin/dem Dekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. 4In diesem 
Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. 5Die Arbeit kann je-
doch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ oder besser sind. 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit darf acht Wochen nicht überschreiten. 
 
 

§ 14 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen und die Masterarbeit die Prü-
ferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzerinnen/Beisitzer. 

(2) 1Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht 
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfungsleistung bzw. die 
Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Für die Bestellung des Zweit-
prüfers gelten die Regeln des § 12 Abs. 2. 2Über Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das De-
kanat. 

(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder Masterprü-
fung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(5) 1Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitzerin/eines 
Beisitzers abgelegt. 2Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer 
zu hören. 3Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, 
das von der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einer Prüferin/einem Prüfer bewertet. 

(7) 1Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gem. § 17 Abs. 2 abgelegt werden, sind 
von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mit-
tel der beiden Bewertungen. 3§ 18 Abs. 4 Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendung. 

(8) 1Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen/Zuhörer 
teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. 2Die Teilnahme erstreckt sich nicht 
auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatin/den Kandidaten. 
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§ 15 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes sowie an den in § 1 genannten Hochschulen werden ohne Gleichwertigkeitsprü-
fung angerechnet. 

(2) 1Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wur-
den, werden auf Antrag angerechnet. 2Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. 
3Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denjenigen des studierten Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. 4Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 5Für die 
Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
maßgebend. 6Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 

(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, in 
vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten Fernstudieneinhei-
ten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium 
gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung am Oberstufen-Kolleg Bielefeld in 
einschlägigen Wahlfächern erbracht worden sind, werden als Studienleistungen angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 

(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem höheren 
Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. 2Die Feststellungen im Zeugnis über die 
Einstufungsprüfung sind für die Dekanin /den Dekan/das Dekanat bindend. 

(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen 
angerechnet werden. 

(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei un-
vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 3Die Anrechnung wird im 
Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensys-
temen erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Mo-
dul nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 5Die oder der Studierende hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 6Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren No-
tensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem Anteil von 7 % angerechnet werden. 

(8) 1Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 2Vor Feststellungen über die 
Gleichwertigkeit sind die Mitglieder des Koordinatorenrats zu hören. 

(9) Die Entscheidung über Anrechnungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen nach Stellung 
des Antrags und Einreichung der erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 
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§ 16 

Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) 1Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krank-
heit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
sehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfristen abzulegen, muss die De-
kanin/der Dekan/das Dekanat die Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Able-
gen von Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form ge-
statten. 2Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behindertenbeauf-
tragte an der jeweiligen Universität zu beteiligen. 

(3) 1Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter 
Nachweise verlangt werden. 2Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behin-
dertenausweise. 
 
 

§ 17 
Bestehen der Masterprüfung, Wiederholung 

(1) 1Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8 Abs. 2, § 11 sowie der Modulbeschrei-
bungen alle Module sowie die Masterarbeit mindestens mit der Note ausreichend (4,0) (§ 18 Abs. 1) be-
standen hat. 2Zugleich müssen 120 Leistungspunkte erworben worden sein. 

(2) 1Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. 2Eine zweite Wiederho-
lung ist ausgeschlossen. 3Dabei ist ein neues Thema zu stellen. 4Eine Rückgabe des Themas in der in § 12 
Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur möglich, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei ihrer/seiner 
ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(3) 1Ist eine Studierende/ein Studierender in dem von ihr/ihm zunächst gewählten Modul endgültig ge-
scheitert, so hat sie/er keine Möglichkeit, die geforderte Leistung stattdessen in einem anderen Modul zu 
erbringen. 2Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Versuche 
zur Verfügung. 3Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausgeschlossen. 4Ist eine Prü-
fungsleistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versu-
chen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. 

(4) Ist die Masterarbeit endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein Modul endgültig nicht 
bestanden und keine Möglichkeit mehr, statt dessen ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die 
Masterprüfung insgesamt endgültig nicht bestanden. 

(5) 1Hat eine Studierende/ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr/ihm auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung ein 
Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten enthält. 2Das Zeugnis wird von der 
Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat des zuständigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel die-
ses Fachbereichsversehen. 
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§ 18 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 

(1) 1Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. 2Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
  Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen 
  entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
  genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
  Anforderungen nicht mehr genügt. 

3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwi-
schenwerte gebildet werden. 4Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 5Für nicht prü-
fungsrelevante Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Benotung vorsehen. 

(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem zuständigen Prü-
fungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens acht 
Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

(3) 1Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit erhalten die Studie-
renden einen schriftlichen Bescheid. 2Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen durch Aushang einer 
Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen wissenschaftlichen Einrichtung öffentlich 
bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der Aufgabensteller angehört. 3Die Liste bezeichnet die Stu-
dierenden, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnum-
mer. 4Studierenden, die eine Prüfungsleistung auch im dritten Versuch nicht bestanden haben, wird der 
Bescheid individuell zugestellt. 

(4) 1Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note gebildet. 
2Die Note errechnet sich als arithmetisches Mittel der nach Leistungspunkten der jeweiligen Veranstaltun-
gen gewichteten Noten der modulbegleitenden Teilprüfungen. 3Bei der Bildung der Modulnote werden alle 
Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 4Die Modulnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 
über 4,0 = nicht ausreichend. 

(5) 1Aus den Noten der Module und Masterarbeit wird eine Gesamtnote gebildet. 2Die Note des Moduls 
Masterarbeit und begleitendes Kolloquium geht mit einem Anteil von 40% in die Gesamtnote ein. 3Die 
Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung 
der Gesamtnote eingehen. 4Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 5Die Ge-
samtnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 
über 4,0 = nicht ausreichend. 
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(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative Note 
nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 
 

 
§ 19 

Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) 1Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über die Ergeb-
nisse ein Zeugnis und ein Zusatz zum Zeugnis („Diploma Supplement“). 2Die Westfälische Wilhelms-
Universität stellt ein solches Zeugnis aus, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 vorliegen. 3Auf dem 
Masterzeugnis sind auch die Universitäten aufgeführt, an denen die/der Studierende mindestens ein Se-
mester studiert und Studienleistungen im Umfang von mindestens 30 ECTS-Kreditpunkten/bzw. Leis-
tungspunkten erbracht hat. 

4In das Zeugnis werden aufgenommen: 

1. das Thema der Masterarbeit, 
2. die Note der Masterarbeit, 
3. die Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 18 Abs. 5 und Abs. 6, 
4. die für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums benötigte Fachstudiendauer, 
5. die Namen der Universitäten, an denen Studienleistungen von mindestens 30 ECTS-
Kreditpunkten bzw. Leistungspunkten erbracht wurden. 

 
(2) Dem Zeugnis wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(4) 1Die Westfälische Wilhelms-Universität stellt der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses aus, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 vorliegen. 2In der Masterurkunde wird 
die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 3 Abs. 1 beurkundet. 
 
(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des Fachbereichs 
Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs verse-
hen. 
 
 

§ 20 
Diploma Supplement 

1Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/dem Absolventen ein 
Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. 2Das Diploma Supplement informiert über den indivi-
duellen Studienverlauf, besuchte Kurse, die während des Studiums erbrachten Leistungen und deren Be-
wertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs. 
 
 

§ 21 
Einsicht in die Studienakten 

1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ihre/seine Ar-
beiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle gewährt. 2Der Antrag 
ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung bei 
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der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. 3Die Dekanin /der Dekan/das Dekanat bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 4Gleiches gilt für die Masterarbeit. 
 
 

§ 22 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende ohne trifti-
ge Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne 
triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Master-
arbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Als wichtiger Grund kommen 
insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach 
den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über 
die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des 
eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Ver-
schwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen der De-
kanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der/des Studierenden kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat ein ärztliches (ggf. amtsärztli-
ches) Attest verlangen. 3Erkennt die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Gründe nicht an, wird der/dem 
Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhält die/der Studierende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige 
und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 
(3) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch Täuschung, 
zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als 
nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Wer die Abnahme einer Prüfungsleistung 
stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der 
Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als nicht erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fäl-
len kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die/den Studierendenvon der Masterprüfung insgesamt 
ausschließen. 4Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. 5Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen. 

(4) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor ei-
ner Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 

§ 23 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat 
nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen bzw. die Masterarbeit, 
bei deren Erbringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht 
erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Be-
stehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studie-
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rende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat un-
ter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfol-
gen. 

(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der Studie-
rende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls bekannt, wird 
dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit für die 
Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und 
wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Masterprüfung geheilt. 2Hat die/Studierendedie Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine Entscheidung nach 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 24 
Aberkennung des Mastergrades 

1Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch 
Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben 
angesehen worden sind. 2§ 23 gilt entsprechend. 3Zuständig für die Entscheidung ist die Dekanin/der 
Dekan/das Dekanat. 
 
 

§ 25 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Partneruniversitäten in Kraft. 

(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2009/10 in die-
sem Masterstudiengang immatrikuliert sind. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Dekans als Vorsitzender des Fachbereichsrats des Fachbe-
reichs Geschichte/Philosophie gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 Hochschulgesetz vom 16.08.2011. 
 

Münster, den 18.08.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Satzungen 
vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 

Münster, den 18.08.2011 Die Rektorin 

 

 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang: Modulbeschreibungen 

 

Modultitel deutsch:  Kernbereich Alte Geschichte – Einführungsmodul 

Modultitel englisch: Main Field Ancient History – Introductory module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer:  1 Sem. 
Fachsemester: 
1. 

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur:  

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Alten Geschichte im Um-
fang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der Al-
ten Geschichte im Umfang entsprechend verbleibender ECTS-
Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Das Einführungsmodul vermittelt eine umfassende historische Kenntnis der Antike von ihren Anfän-
gen bis in die Spätantike. Vor allem Absolvent/innen eines Bachelorstudiengangs anderer alter-
tumswissenschaftlicher Fächer werden in dem Modul eine Übersicht über die einzelnen Epochen der 
Alten Geschichte erworben werden. Daneben führt es anhand eines möglichst 
epochenübergreifenden Themas in Fragestellungen, Probleme und Lösungsverfahren (Methodik) 
und Arbeitsgebiete der Alten Geschichte ein. 
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Alten Geschichte. Sie 
sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurteilung von 
historischer Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Analyse und Darstellung 
historischer Gegenstände unter Anwendung geschichtswissenschaftlicher Methoden vertraut. Sie 
sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsentie-
ren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  
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5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang besteht grundsätzlich aus Lehrveranstaltungen, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[ ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, 
in dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, 
Vorträge oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer 
Projektarbeit, zum Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind 
Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben 
der jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche 
Studienleistungen zu erbringen. 

 
  

9 

Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Die Verpflichtung zum Besuch eines Einführungsmoduls wird ggf. im Aufnahmegespräch festgestellt. 
Das Einführungsmodul ist ggf. die Voraussetzung für den Besuch eines Schwerpunktmoduls im glei-
chen Kernbereich. Oder es ersetzt das Schwerpunktmodul desjenigen Kernbereichs, der nicht 
schwerpunktmäßig studiert wird. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Kernbereich Archäologie – Einführungsmodul 

Modultitel englisch: Main Field Archaeology – Introductory module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer:  1 Sem. 
Fachsemester: 
1. 

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 
 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen pro 
Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Archäologie im Umfang von 
mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der Ar-
chäologie im Umfang entsprechend verbleibender ECTS-Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 

Das Einführungsmodul führt möglichst epochen- und gattungsübergreifend in Fragestellungen, Prob-
leme, Lösungsverfahren (Methodik) und Arbeitstechniken der griechisch-römischen Archäologie von 
Beginn der Eisenzeit bis zur Spätantike ein. Studierende, die im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs 
noch nicht einführend mit der griechisch-römischen Archäologie vertraut gemacht worden waren, er-
werben nun umfassende Kenntnisse. 

In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Klassischen Archäolo-
gie. Sie sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurteilung 
von historischer materieller Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Analyse 
und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung archäologischer Methoden vertraut. Sie 
sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsentieren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und Lö-
sungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für das 
Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer kultu-
reller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und komparatisti-
scher Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang mit 
der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum als 
auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  

  

5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruniver-
sitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten akkreditierter 
Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde gelegten 
Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: Diskussion im 
Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, Referate, 
Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder 
Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum Beispiel 
einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 

  

9 

Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Die Verpflichtung zum Besuch eines Einführungsmoduls wird ggf. im Aufnahmegespräch festgestellt. 
Das Einführungsmodul ist ggf. die Voraussetzung für den Besuch eines Schwerpunktmoduls im glei-
chen Kernbereich. Oder es ersetzt das Schwerpunktmodul desjenigen Kernbereichs, der nicht schwer-
punktmäßig studiert wird. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Kernbereich Klassische Philologie – Einführungsmodul 

Modultitel englisch: Main Field Classical Philology – Immersion module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer:  1 Sem. 
Fachsemester: 
1.  

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Klassischen Philologie im 
Umfang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie im Umfang entsprechend verbleibender 
ECTS-Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Das Einführungsmodul erwerben die Studierenden über das vertiefende Studium der antiken Litera-
tursprachen und ihrer Stilistik hinaus übergreifende Kenntnisse der griechischen und lateinischen 
Literatur von den Anfängen bis in die Spätantike. Vor allem den Absolvent/innen eines Bachelorstu-
diengangs anderer altertumswissenschaftlicher Fächer soll das Modul eine Übersicht über einzelne 
Epochen, Gattungen, Themen und Techniken der antiken Literatur bieten, sowie über die Wechselbe-
ziehungen zwischen griechischer und lateinischer Literatur und die Wirkungs- und Rezeptionsge-
schichte antiker Texte.  
Überdies werden Studierende mit Problemen der Textüberlieferung und Textkritik und Techniken 
wissenschaftlichen philologischen Arbeitens vertraut gemacht. 
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Klassischen Philolo-
gie. Sie sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurtei-
lung von historischer materieller Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Ana-
lyse und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung philologischen Methoden vertraut. 
Sie sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsen-
tieren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  
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5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 
 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum 
Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 

  

9 

Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Die Verpflichtung zum Besuch eines Einführungsmoduls wird ggf. im Aufnahmegespräch festgestellt. 
Das Einführungsmodul ist ggf. die Voraussetzung für den Besuch eines Schwerpunktmoduls im glei-
chen Kernbereich. Oder es ersetzt das Schwerpunktmodul desjenigen Kernbereichs, der nicht 
schwerpunktmäßig studiert wird. 
Für Studierende, die im Rahmen des Bachelors Lehrveranstaltungen in der klassischen Philologie 
absolviert haben, jedoch nur in Griechisch bzw. Latein, gehören Lehrveranstaltungen in der jeweils 
anderen Literatur zum Kernbereich. 
 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Kernbereich Alte Geschichte – Schwerpunktmodul 

Modultitel englisch: Main Field Ancient History – Immersion module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer: 
 1 
Sem. 

Fachsemester: 
1. -3.  

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Alten Geschichte im Um-
fang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der Al-
ten Geschichte im Umfang entsprechend verbleibender ECTS-
Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Im Schwerpunktmodul erwerben die Studierenden anhand exemplarischer Themenbereiche vertiefte 
historische Kompetenzen zur angemessenen Anwendung von Recherchetechniken und zur struktu-
rierten Beschreibung und Analyse komplexer, multidimensionaler Probleme und Prozesse. Grundla-
ge bildet der selbständige, kritische Umgang mit Quellen und der modernen Forschungsliteratur. 
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Alten Geschichte. Sie 
sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurteilung von 
historischer Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Analyse und Darstellung 
historischer Gegenstände unter Anwendung geschichtswissenschaftlicher Methoden vertraut. Sie 
sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsentie-
ren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  
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5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum 
Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 
  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Einführungsmodul des europäischen Masterstudiengangs Classical Cultures oder im Bachelorstudi-
um nachgewiesenen und im Aufnahmegespräch festgestellten entsprechender Kenntnisse. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Kernbereich Archäologie - Schwerpunktmodul 

Modultitel englisch: Main Field Archaeology – Immersion module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer:  1 Sem. 
Fachsemester: 
1.- 3.  

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 
 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Archäologie im Umfang 
von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der Ar-
chäologie im Umfang entsprechend verbleibender ECTS-Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Im Schwerpunktmodul erwerben die Studierenden anhand exemplarischer Themen- und Problem-
stellungen der griechisch-römischen Archäologie von Beginn der Eisenzeit bis zur Spätantike Theo-
rien und Methoden der Analyse komplexer kultureller Zusammenhänge, die die historische Bedeu-
tung materieller und visueller Zeugnisse der Antike verdeutlichen. Grundlage bildet der selbststän-
dige, kritische Umgang mit archäologischen Quellen, Recherchemethoden und der archäologischen 
Fachliteratur. 
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Klassischen Archäo-
logie. Sie sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurtei-
lung von historischer materieller Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Ana-
lyse und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung archäologischer Methoden vertraut. 
Sie sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsen-
tieren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  

  

5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

1426



  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, 
in dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, 
Vorträge oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer 
Projektarbeit, zum Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind 
Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben 
der jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche 
Studienleistungen zu erbringen. 

 
  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Einführungsmodul des europäischen Masterstudiengangs Classical Cultures oder im Bachelorstudi-
um nachgewiesenen und im Aufnahmegespräch festgestellten entsprechender Kenntnisse. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Kernbereich Klassische Philologie – Schwerpunktmodul 

Modultitel englisch: Main Field Classical Philology – Immersion module 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer:  1 Sem. 
Fachsemester: 
1. -3. 

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Klassischen Philologie im 
Umfang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der 
Klassischen Philologie im Umfang entsprechend verbleibender 
ECTS-Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Das Modul bietet eine Vertiefung in das Studium der antiken Literatur, der Literaturgeschichte, der 
Methoden der Textkritik und Textinterpretation sowie in das Studium der Wirkungsgeschichte antiker 
Texte. Durch die methodische Auseinandersetzung mit der modernen Forschungsliteratur und die 
Reflexion über neuzeitliche literaturtheoretische bzw. disziplinübergreifende Ansätze befähigt es zur 
Entwicklung und Durchführung angemessener philologischer Fragestellungen und damit zur selb-
ständigen Erschließung antiker Texte.  
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Klassischen Philolo-
gie. Sie sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kritischer Beurtei-
lung von historischer materieller Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selbständiger Ana-
lyse und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung philologischen Methoden vertraut. 
Sie sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsen-
tieren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  
 

    

4 Status:  [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul  
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5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum 
Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 
  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Einführungsmodul des europäischen Masterstudiengangs Classical Cultures oder im Bachelorstudi-
um nachgewiesenen und im Aufnahmegespräch festgestellten entsprechender Kenntnisse. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Erweiterungsbereich 

Modultitel englisch: Expansion Field 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer: 
 1. 
Sem. 

Fachsemester: 
2. - 3.  

 
LP:1
0 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Altertumswissenschaften 
im Umfang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der Al-
tertumswissenschaften im Umfang entsprechend verbleibender 
ECTS-Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Den Studierenden soll in diesem Modul die Möglichkeit geboten werden, aus dem gesamten alter-
tumswissenschaftlichen Angebot der Westfälischen Wilhelms-Universität wählen zu können, um ihr 
fachliches Profil weiter zu spezialisieren. 
Zum Erweiterungsbereich zählen Fachgebiete, welche jene Studien, die im Kern- und Vertiefungsbe-
reich absolviert werden, erweitern, und zwar im Hinblick auf die behandelten geographischen Räu-
me und historischen Epochen oder unter sachlichen methodischen Gesichtspunkten. Zu ihnen zäh-
len zum Beispiel die Altorientalistik, antike Kirchen- oder Rechtsgeschichte. 
In der Vorlesung erwerben die Studierenden einen breiteren Horizont zur Einordnung der im Semi-
nar/in der Übung erfassten Themenschwerpunkte. Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der 
Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selb-
ständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die 
Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche des gewählten Erweite-
rungsbereiches. Sie sind mit der Erarbeitung komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, kriti-
scher Beurteilung von historischer materieller Überlieferung und Forschungsergebnissen sowie selb-
ständiger Analyse und Darstellung historischer Gegenstände unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden vertraut. Sie sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und 
sachgerecht zu präsentieren. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwortung für 
das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse komplexer 
kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer und kompara-
tistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem Niveau im Umgang 
mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl einem Fachpublikum 
als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  

    

4 Status:  [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul  
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5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 

 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum 
Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 

  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Erfolgreicher Abschluss von mindestens 2 Modulen im Kernbereich. 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Vertiefungsbereich 1 Sprache 

Modultitel englisch: Immersion Field 1 Language 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer: 
 1 -3 
Sem. 

Fachsemester: 
1.-3.  

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Veranstaltungsart LP 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Antiken Sprachen im Um-
fang von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

Eine oder mehrere Lehrveranstaltung(en) aus dem Bereich der an-
tiken Sprachen im Umfang entsprechend verbleibender ECTS-
Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

 

2 

Lehrinhalte: 
Im Vertiefungsbereich Sprache erhalten die Studierenden die Möglichkeit zur Schwerpunktsetzung, 
um ihre sprachlichen Kompetenzen zu erweitern 
Das Modul vermittelt Kenntnisse einer zweiten antiken Sprache und ihrer Literaturen – in der Regel 
Altgriechisch oder Latein – je nach Voraussetzungen des Studierenden entweder als Sprachkurs zum 
Erwerb dieser Sprache oder als Vertiefung bereits vorhandener Kenntnisse. Das Modul befähigt zur 
Entwicklung und Durchführung angemessener philologischer Fragestellungen auf der Grundlage si-
cherer philologischer, literaturgeschichtlicher und textanalytischer Kenntnisse und damit zur selbst-
ständigen Erschließung antiker Texte. 
 
Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden 
die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selbständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an. Im 
Kolloquium bzw. in der Übung setzen sich die Studierenden mit aktuellen Forschungsschwerpunkten 
auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse einzelner Teilbereiche der Klassischen Philolo-
gie und haben ihre sprachlichen Kompetenzen erweitert.  

    

4 Status:  [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul  

  

5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 
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6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 
Verfügen Studierende nur über die Kenntnis des Lateinischen oder des Altgriechischen, so müssen 
sie Lehrveranstaltungen zum Erwerb derjenigen Sprache belegen, die sie noch nicht beherrschen. 
Verfügen Studierende bereits über die Kenntnisse des Lateinischen und des Altgriechischen, so ha-
ben sie im Rahmen dieses Moduls die Möglichkeit, entweder die vorhandenen Kenntnisse auf geho-
benem Niveau zu vertiefen - insbesondere im Fall der Schwerpunktsetzung im Bereich der Klassi-
schen Philologie – oder Kenntnisse einer weiteren antiken Sprache zu erwerben. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 

Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten 
akkreditierter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde 
gelegten Prüfungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: 
Diskussion im Plenum oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, 
Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge 
oder Protokolle. Auch produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum 
Beispiel einer Ausstellung oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 

Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 

 
  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 

 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7,5% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch:  Vertiefungsbereich 2 Methodik 

Modultitel englisch: Immersion Field 2 Methodology 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem. Dauer: 
 1 -2 
Sem. 

Fachsemester: 
2.-3.  

 
LP: 
10 

 
 

Workload: 
300 

 
 

 

 
1 Modulstruktur: 

Das Modul umfasst 10 ECTS-Punkte, die in Veranstaltungen aller Art zu erwerben sind, von denen 
pro Modul mindestens ein Kurs mit wenigstens 5 ECTS-Punkten gewichtet sein muss. 
Nr. Lehrveranstaltungsart LP 

1 Lehrveranstaltung aus dem Bereich 
der altertumskundlichen Methoden 
und Hilfswissenschaften im Umfang 
von mindestens 5 ECTS-Punkten. 

S, Ü, K (WP) Gem. LV 
(≥ 5) 

2 Eine oder mehrere Lehrveranstal-
tung(en) aus dem Bereich der 
altertumskundliche Methoden und 
Hilfswissenschaften im Umfang ent-
sprechend verbleibender ECTS-
Punkte 

Gem. LV (WP) Gem. LV. 

2 

Lehrinhalte: 
Im Vertiefungsbereich erhalten die Studierenden die Möglichkeit zur Schwerpunktsetzung, um ihre 
methodischen Kompetenzen zu erweitern. 
Das Modul Methodik dient der Vertiefung und Erweiterung der im Kernbereich erlernten Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens. Im Zentrum steht die methodologische und methodische Auseinan-
dersetzung mit den originalen Materialien und Befunden sowie ihrer Dokumentation. In Orientierung 
an den fachlichen Schwerpunktsetzungen sind Lehrveranstaltungen aus den Bereichen der Histori-
schen Hilfswissenschaften wie Epigraphik, Papyrologie, Numismatik, Paläographie oder archäologi-
sche Dokumentation und Prospektion zu wählen. 
Ziel ist die erweiterte Fähigkeit zum reflektierten, methodenbewussten kritischen Umgang mit Quel-
lengattungen unterschiedlichen Charakters. 
 
Vor dem Hintergrund des im Seminar bzw. der Übung exemplarisch vorgegebenen Themas wenden 
die Studierenden ihre Kenntnisse in Form selbständiger Analyse, Präsentation und Diskussion an 
und setzen sich mit aktuellen Forschungsschwerpunkten auseinander. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, Methoden und Techniken zum reflektierten und methodenbe-
wussten kritischen Umgang mit Quellengattungen unterschiedlichen Charakters anzuwenden. Sie 
sind in der Lage, einen eigenen Forschungsstandpunkt zu erarbeiten und sachgerecht zu präsentie-
ren. 

    

4 Status:  [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul  

  

5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Der Studiengang baut grundsätzlich auf Lehrveranstaltungen auf, die an den jeweiligen Partneruni-
versitäten im Rahmen bereits akkreditierter Masterprogramme angeboten werden. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es ist eine Wahlmöglichkeit für alle Modulbestandteile vorgesehen. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Die Prüfungsleistung ist in Form einer studienbegleitenden Modulprüfung in dem Kurs zu erbringen, in 
dem der/die Studierende 5 oder mehr ECTS-Punkte erlangt. 
Da der Studiengang auf Lehrveranstaltungen bereits an den jeweiligen Partneruniversitäten akkreditier-
ter Masterprogramme aufbaut, werden auch die diesen Lehrveranstaltungen zugrunde gelegten Prü-
fungsformen zur Anwendung kommen. Als Prüfungsleistungen kommen in Betracht: Diskussion im Ple-
num oder in Kleingruppen zur Förderung der kooperativen Lernformen, Klausuren, Referate, Hausarbei-
ten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Auch 
produktionsorientierte Leistungen wie die Erstellung einer Projektarbeit, zum Beispiel einer Ausstellung 
oder eines Übersetzungsbandes sind Prüfungsleistungen. 
Über die Prüfungsleistung hinaus sind in jedem Modulteil entsprechend der spezifischen Vorgaben der 
jeweiligen Lehrveranstaltung in begrenztem Umfang schriftliche oder mündliche Studienleistungen zu 
erbringen. 
 

  

9 

Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 
Erfolgreicher Abschluss von mindestens 2 Modulen im Kernbereich. 

 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

7,5% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
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Modultitel deutsch: Interdisziplinäres Blockseminar  

Modultitel englisch: Interdisciplinary Blockseminar  

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

Turnus:  
1x jährlich 

Dauer: 
5-7 Tage 

Fachsemester: 
2./3.; 3./4. 

LP: 
5 

Workload: 
150 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + Status LP Präsenz Selbststudium 

1 Blockseminar P 5 40 110 

2 Lehrinhalte: 
Dieses Modul wird in der Form eines interdisziplinären, einwöchigen Intensivseminars innerhalb 
des Programms durchgeführt. Es wird den Studierenden ermöglichen, Ideen für die Masterarbeit 
zu finden und als Vorbereitung Thesen, die in die Masterarbeit einfließen könnten, in einem Refe-
rat durch einen systematischen Dialog nicht nur mit ihren direkten Betreuern, sondern auch mit 
anderen am Programm beteiligten Wissenschaftler/innen und anderen Masterstudierenden, zur 
Diskussion zu stellen.  
Das Blockseminar besteht aus zwei Teilen: Die thematische Ausrichtung orientiert sich an den 
jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die der ausgewählte Veranstaltungsort bietet (z.B. 
Probleme antiker Topographie und Geographie, Hilfswissenschaftliche Techniken und Arbeitswei-
sen). 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der intensive Informations- und Gedankenaustausch über die 
einzelnen Forschungsvorhaben (insbesondere die Themen der geplanten Masterarbeiten). 
Angestrebt wird eine Durchführung der Blockseminare im jeweiligen Frühsommer eines Jahres. 
Falls es sich jedoch aufgrund der individuellen Studienverläufe als notwendig erweist, kann ein 
Blockseminar auch zu anderen Zeitpunkten durchgeführt werden. 
Das Blockseminar wird an verschiedenen Orten in den Ländern der am Studiengang beteiligten 
Universitäten stattfinden. 

3 Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, ein Problem aus dem Bereich der Altertumswissenschaften 
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht in 
der Form eines wissenschaftlichen Vortrages darzustellen.  
Im Rahmen der Diskussion, die sich mit den Thesen der entstehenden Masterarbeit beschäftigt, 
lässt die Studierende/der Student erkennen, dass sie/er die historischen und altertumswissen-
schaftlichen Methoden sicher beherrscht und in den gewählten Teilbereichen über spezialisierte 
und auf dem aktuellen Forschungsstand basierende Fachkenntnisse verfügt. Sie/er ist in der Lage, 
die speziellen Probleme der gewählten Themen in größere historische Zusammenhänge einzuord-
nen. 
Im Rahmen dieser internationalen Begegnung werden zudem interkulturelle und fremdsprachliche 
Schlüsselqualifikationen erworben. 
Die Studierenden sind sie in der Lage, sich mit anderen Teilnehmer/innen über Ideen, Probleme 
und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen, wobei sie im Team die Verantwor-
tung für das Gelingen der Forschungsaufgabe übernehmen. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse 
komplexer kultureller Zusammenhänge in dem europäischen Kulturraum unter interdisziplinärer 
und komparatistischer Perspektive und können die gewonnenen Erkenntnisse auf sehr hohem 
Niveau im Umgang mit der jeweiligen erworbenen Fremdsprache mündlich und schriftlich sowohl 
einem Fachpublikum als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten vermitteln.  
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4 Status:  [x] Pflichtmodul 
[  ] Wahlpflichtmodul 

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Die Teilnahme kann im Dienste der fachlichen Verbreitung und des fachlichen Austauschs auch 
Studierenden anderer lokaler altertumswissenschaftlicher Studiengänge mit den gleichen Qualifi-
kationen ermöglicht werden. 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

7 Leistungsüberprüfung: 
[x] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[  ] Modulbegleitende Teilprüfungen 

8 Prüfungsleistungen: 
Vortrag und Diskussion über die geplante Masterarbeit. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: 
Fortgeschrittene Studienphase und bereits erfolgte fachliche Profilbildung der/des Studierenden.  

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
2,5% 

11 Modulbeauftragte/r: 
Betreuerin/Betreuer der Arbeit 

Zuständiger Fachbereich: 
8 
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Modultitel deutsch:  Praktikum 

Modultitel englisch: Qualification for practice 

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

      

Turnus:  Jedes Sem.   
Fachsemester: 
ab dem 2.  

 
LP: 
5 

 
 

Workload: 
150 

 
 

Dauer: Innerhalb eines Semesters müssen 125 Stunden im Rahmen eines Blockpraktikums oder eines 
langfristigen Projekts abgeleistet werden. 
 
1 Modulstruktur: 

1) Die Vorbereitung des Praktikums durch den Mentor. Festlegung von Erkenntnis- und Arbeitszielen. 
2) Die Durchführung des Praktikums.  
3) Das Verfassen eines Praktikumsberichts. 

2 

Lehrinhalte: 
Das Praktikum bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktische und praxisrelevante Erfahrungen 
zu sammeln. Die Praktika werden von einem Mentor begleitet und finden in der Regel in Kooperation 
mit bestimmten Einrichtungen wie z.B. dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) statt. Dies 
kann in der Form von Blockpraktika abgeleistet werden, die zum Beispiel in Museen, Archiven oder 
archäologischen Grabungen absolviert werden, oder in Form eines längerfristigen Projekts, das etwa 
im Zusammenhang mit einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt steht, in dessen Rahmen aber 
praxisorientierte Techniken wie Editionstechniken und EDV-Kenntnisse erworben werden. 
Darüber hinaus sind ergänzende Praktika, die selbst organisiert sind, in Absprache mit der/m be-
treuenden Koordinator/in möglich. 
Das Modul verläuft in der Regel in drei Schritten: Die Vorbereitung des Praktikums und die Definition 
der Erkenntnis- und Arbeitsziele, die Durchführung des Praktikums, das Verfassen eines Praktikums-
berichts. 
 

  

3 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden erlangen praxisnahe Einblicke in Berufsfelder für Altertumswissenschaftler. Sie 
arbeiten in Praktika bzw. Projektphasen an konkreten Projekten und gewinnen Erfahrung im Berufs-
alltag. Sie wenden das erworbene Wissen in einzelnen Berufsbereichen wie z.B. der Recherche, der 
Dokumentation, der kritischen Prüfung von Sachverhalten, der verständli-
chen/komplexitätsreduzierten, medial aufbereiteten Darstellung von historischen (aber auch darüber 
hinausgehenden) Sachverhalten an. In Beratungsgesprächen zur Berufsorientierung wird die zielge-
richtete Ausbildung für den jeweiligen Karriereweg der Studierenden gefördert.  

    

4 Status:  [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul  

  

5 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
 

 

  

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
In Abstimmung mit der/dem Betreuer/in der Masterarbeit wählen die Studierenden einen Prakti-
kumsplatz, das ihren fachlichen Schwerpunkten entspricht und eine Vertiefung der Kenntnisse er-
möglicht. 

   
7 Leistungsüberprüfung: 

 
[  ] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[x] Modulbegleitende Teilprüfungen 
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8 

Prüfungsleistungen: 

Das Modul besteht aus drei Stationen: Die Vorbereitung des Praktikums und die Definition der Er-
kenntnis- und Arbeitsziele, die Durchführung des Praktikums, das Verfassen eines Praktikumsbe-
richts. 
Die Basis für die Benotung dieses Moduls wird der Praktikumsbericht, der einen Umfang von 5-10 
Seiten und 1200-2000 Wörtern überschreiten soll, bilden. Außerdem soll das Praktikumszeugnis bei 
der Beurteilung berücksichtigt werden. 
 

  

9 
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb des Studiengangs: 

 

  

10 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2,5% 
   

11 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 08 
Der/die jeweilige Ortskoordinator/in des europäi-
schen Masterstudiengangs Classical Cultures oder 
ein/e von ihr/ihm zu benennende/r Vertreter/in. 
Sie/Er begleitet die drei Stationen des Praktikums 
und bewertet den Praktikumsbericht 
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Modultitel deutsch: Masterarbeit und begleitendes Kolloquium  

Modultitel englisch: Final Examination  

Studiengang: Europäischer Masterstudiengang Classical Cultures 

Turnus:  
 

Dauer: 
1 Sem. 

Fachsemester: 
4. 

LP: 
30 

Workload: 
900 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + Status LP Präsenz Selbststudium 

1 Masterarbeit P 25  750 

2 Begleitendes Prüfungskollo-
quium  

P 5  150 

2 Lehrinhalte: 
Das begleitende Kolloquium erstreckt sich über drei Themenbereiche aus dem von der Kandida-
tin/dem Kandidaten gewählten Schwerpunkten. Das begleitende Kolloquium dauert 45 Minuten. 
Für die Themenstellungen besitzt die Studierende/der Student ein Vorschlagsrecht. 
Das Kolloquium wird an der Universität abgehalten, an der die Masterarbeit geschrieben wird. 

3 Erworbene Kompetenzen: 
Mit der Abfassung der Masterarbeit zeigt die Studentin/der Student, dass sie/er in der Lage ist, 
innerhalb der vorgegebenen Zeit von 6 Monaten ein Problem aus dem Bereich der Altertumswis-
senschaften nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse 
sachgerecht darzustellen.  
In dem Prüfungskolloquium lässt die Studierende/der Student erkennen, dass sie/er die histori-
schen und altertumswissenschaftlichen Methoden sicher beherrscht und in den gewählten Teilbe-
reichen über spezialisierte und auf dem aktuellen Forschungsstand basierende Fachkenntnisse 
verfügt. Sie/er ist in der Lage, die speziellen Probleme der gewählten Themen in größere histori-
sche Zusammenhänge einzuordnen. 

4 Status:  [x] Pflichtmodul 
[  ] Wahlpflichtmodul 

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

7 Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulprüfung/Modulabschlussprüfung 
[x] Modulbegleitende Teilprüfungen 

8 Prüfungsleistungen: 
Masterarbeit und Prüfungskolloquium (25:5) 

9 Teilnahmevoraussetzungen: 
Erfolgreiche Teilnahme an den prüfungsrelevanten Modulen  

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
40 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Betreuerin/Betreuer der Arbeit 

Zuständiger Fachbereich: 08 
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	(2) Für die Organisation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann das Dekanat Mitglieder des Fachbereichs 08 mit der Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen.
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	Strukturierung des Studiums und der Prüfung

	§ 11
	Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung
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	§ 16
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	§ 19
	Masterzeugnis und Masterurkunde
	(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
	(4) 1Die Westfälische Wilhelms-Universität stellt der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 vorliegen. 2In der Masterurkunde wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 3 ...
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	Diploma Supplement
	§ 21
	Einsicht in die Studienakten
	1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle gewährt. 2Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach B...
	§ 22
	Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dassel...
	(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann die Dekanin/der De...
	(3) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreich...
	(4) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur ...
	Ungültigkeit von Einzelleistungen
	(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für ...
	(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird diese...
	(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat d...
	(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung d...
	(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
	(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausge...
	Aberkennung des Mastergrades
	Inkrafttreten und Veröffentlichung
	(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Partneruniversitäten in Kraft.
	(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2009/10 in diesem Masterstudiengang immatrikuliert sind.
	Das Einführungsmodul führt möglichst epochen- und gattungsübergreifend in Fragestellungen, Probleme, Lösungsverfahren (Methodik) und Arbeitstechniken der griechisch-römischen Archäologie von Beginn der Eisenzeit bis zur Spätantike ein. Studierende, die im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs noch nicht einführend mit der griechisch-römischen Archäologie vertraut gemacht worden waren, erwerben nun umfassende Kenntnisse.





